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 Umweltbezogene Stellungnahmen von Be-

hörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange 
 

 

1.0 Region Hannover 
Schreiben vom 14.05.2012 
 
Die Prüfung der Planunterlagen im Hinblick auf 
die Belange der Raumordnung konnte innerhalb 
der gesetzten Frist leider nicht abgeschlossen 
werden. Eine entsprechende Stellungnahme wird 
noch kurzfristig nachgereicht. 
 
Ich beantrage daher insoweit Fristverlängerung 
gemäß § 4 (2) Satz 2 BauGB. Ansonsten nehme 
ich zu dem o.g. Bebauungsplan wie folgt Stel-
lung:  

 
 
 
Der Fristverlängerung wurde zugestimmt.  
 
Die Stellungnahme zu den Belangen der Raum-
ordnung wurde am 27.05. nachgereicht. Siehe 
hierzu lfd. Nr. 4.0 Region Hannover. 

   

 
 

1.1 

Wasserbehördliche Belange 
 
1. Autobahnseitengraben 
Bei dem Autobahnseitengraben handelt es sich 
um ein Gewässer III. Ordnung im Sinne des Nie-
dersächsischen Wassergesetzes (NWG), so 
dass die wasserrechtlichen Vorschriften Anwen-
dung finden. 
 
Hier ist darauf hinzuweisen, dass die Bestim-
mungen der Verordnung über die Unterhaltung 
der Gewässer II. und III. Ordnung für das Gebiet 
der Region Hannover vom 04.03.2008 zu beach-
ten sind. 
 
Insbesondere können die Abstandsvorschriften 
gem. § 6 Abs. 1, § 7 Abs. 2, § 8 und § 9 (jeweils 
5 m) sowie § 6 Abs. 2 und § 7 Abs. 4 (jeweils 1 
m) der vorgenannten Verordnung und die Rege-
lungen bezüglich geplanter Neuanpflanzungen 
bzw. vorgesehene Gehölzbeseitigungen inner-
halb eines 5 m breiten Streifens (§ 9 der Unter-
haltungsverordnung) betroffen sein. U a. ist zu 
beachten, dass bauliche Anlagen -außer Einfrie-
dungen- grundsätzlich nur in einem Abstand von 
mind. 5 m von der oberen Böschungskante des 
Gewässers errichtet werden dürfen. 
 
Erdauffüllungen oder Abgrabungen und Ablagern 
von Holz, Bauschutt, Gartenabfällen und sonsti-
gen Stoffen auf den Anliegergrundstücken sind 
innerhalb des 5 m breiten Streifens unzulässig. 
 
Geplante Neuanpflanzungen am Gewässer und 
innerhalb des genannten Streifens von 5 m dür-
fen nur mit Zustimmung des Unterhaltspflichtigen 
vorgenommen werden. Die Beseitigung von Ge-
hölzen im Gewässerprofil und innerhalb des an-
grenzenden Streifens (5 m) bedarf grundsätzlich 
der Genehmigung der Unteren Wasserbehörde. 

 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
und bei den weiteren Planungen zum Hoch- und 
Tiefbau sowie zur Gestaltung des Grünstreifens 
beachtet werden. 
 
Auf dem Bebauungsplan wird ein Hinweis zu 
nachrichtlichen Übernahmen eingefügt, die Be-
gründung wird sinngemäß ergänzt.  
 
Eine Änderung der städtebaulichen Planung 
ergibt sich dadurch nicht. 

   

Anlage 3 zur Drucksache Nr.                           /2012 
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1.2 2. Grundwasser  
Sofern im Zusammenhang mit Bautätigkeiten 
(z.B. Tiefgarage) das Entnehmen, Zutage-
fördern, Zutageleiten oder Ableiten von Grund-
wasser erforderlich ist und damit eine Grundwas-
serbenutzung stattfindet, bedarf es grundsätzlich 
einer wasserrechtlichen Erlaubnis. 
 
Erlaubnisfrei ist lediglich die vorübergehende 
Grundwasserbenutzung (Absenkung während 
der Baumaßnahme) in einer geringen Menge 
(insgesamt weniger als 5.000 m³). Wasser-
rechtliche Antragsunterlagen sind mindestens 6 
Wochen vor Beginn der geplanten Grundwas-
serabsenkung für die Durchführung eines was-
serrechtlichen Verfahrens nach §§ 3, 4 und 10 
Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) bei 
der Unteren Wasserbehörde der Region Hanno-
ver (Team Gewässer- und Bodenschutz LHH, 
OE 36.12 - Frau Strote, Tel.: 0511/616-22763 - 
bzw. Frau Brandes, Tel: 0511/616-22760) einzu-
reichen. 
 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
und bei den weiteren Planungen zum Hoch- und 
Tiefbau beachtet werden. 
 
Die Begründung wird sinngemäß ergänzt.  
 
Eine Änderung der städtebaulichen Planung 
ergibt sich dadurch nicht. 

   

1.3 3. Niederschlagswasserversickerung 
Es ist geplant, die vorhandene Versickerungsflä-
che (Regenrückhaltebecken) zu verkleinern. Ob 
die Fläche nach dieser Maßnahme noch aus-
reicht, um das gesamte Regenwasser aufneh-
men zu können, kann derzeit nicht beurteilt wer-
den. 
 
Für die Versickerung von Niederschlagswasser 
ist grundsätzlich eine wasserrechtliche Erlaubnis 
erforderlich Wasserrechtliche Antragsunterlagen 
sind mind 6 Wochen vor Baubeginn für die 
Durchführung eines wasserrechtlichen Erlaubnis-
verfahrens bei der Unteren Wasserbehörde der 
Region Hannover (Team Gewässer- und Boden-
schutz LHH, Team 36.12) einzureichen. 
 
Erlaubnisfrei ist die Versickerung von Nieder-
schlagswasser, das auf Dach- oder Wegeflächen 
von Wohngrundstücken anfällt. 
 
In jedem Fall ist die Planung und Ausführung 
der Niederschlagswasserversickerung grund-
sätzlich gemäß dem Stand der Technik auf der 
Grundlage des DWA-Arbeitsblattes A 138 "Pla-
nung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versi-
cherung von Niederschlagswasser" (Deutsche 
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und 
Abfall e V - Januar 2002) durchzuführen. 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
und bei den weiteren Planungen zum Hoch- und 
Tiefbau beachtet werden. 
 
 
Eine Verkleinerung des vorhandenen Regenwas-
serrückhaltebeckens im Nordwesten wird durch 
die erhebliche Abkopplung von bisher ange-
schlossenen Teilflächen möglich. Gleichzeitig 
wird innerhalb des Plangebietes für die Neube-
bauung ein neues Regenwasserbewirtschaf-
tungssystem für die autarke Versickerung des 
Regenwassers auf dem Grundstück vorgesehen. 
Hierfür soll durch die Art der Oberflächenbefesti-
gung (Gründächer, durchlässige Pflasterbeläge) 
der Regenwasseranfall vermindert werden. An-
sonsten sind für die künftige Bewirtschaftung 
dezentrale Versickerungsanlagen und/ oder die 
Sammlung von Regenwasser mit Zwischenspei-
cherung, gedrosselter Weiterleitung und ab-
schließender Versickerung geplant, wobei die 
Einzelsysteme miteinander vernetzt werden sol-
len.  
 
Die entsprechenden Nachweise werden im 
Rahmen des Bauantrages erbracht.  Ein ent-
sprechendes Konzept zur Regenwasserbewirt-
schaftung liegt bereits vor. 
 
Die Begründung wird sinngemäß ergänzt, eine 
Änderung der städtebaulichen Planung ergibt 
sich dadurch nicht. 
 
 

   



h
an

1
2

9
 1

2
0

60
5

 A
b

w
äg

u
n

g 
fr

ü
h

z-
B

et
e

ili
gu

n
g.

d
o

c 

 

 

Planungsbüro Petersen 
Am Uhrturm 1-3   |  30519 Hannover 
fon 0511 838 73 62 | mailbox@pbp-hannover.de 

Stand: 05.06.2012 

 

Nummer 

Stadt Hannover - B-Plan Nr. 1369 – 2. Änderung  
„Einkaufszentrum Altwarmbüchen“ 
Auswertung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 (1) 
BauGB) sowie der Behörden und sonst. TÖB (§ 4 (1) BauGB) 

eingegangene Stellungnahme Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

 

 

3 

   
1.4 Immissionsschutz 

 
Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht kann eine 
abschließende Stellungnahme erst nach Vorlage 
des in der Planungsbegründung genannten 
Umweltberichts abgegeben werden, der auch 
Aussagen über schalltechnische Auswirkungen 
durch Anliefer- und Kundenverkehr beinhalten 
muss. 
 

 
 
Dieser Drucksache zur förmlichen Auslegung 
liegt der Umweltbericht bei. Er beinhaltet auch 
eine Einschätzung der Umweltauswirkungen für 
das Schutzgut Mensch. 
 
Allerdings wird eine gesonderte schalltechnische 
Untersuchung zu Auswirkungen durch den An-
liefer- und Kundenverkehr nicht für notwendig 
erachtet, weil 
 
- mit der vorliegenden B-Plan-Änderung die 

bereits heute planungsrechtlich zulässigen 
Baumassen und Verkaufsflächen nicht er-
weitert werden,  

- davon auszugehen ist, 

 
- bereits ein genehmigter Bauantrag für eine 

Erweiterung des bestehenden Fachmarkt-
zentrums auf der Basis des heute geltenden 
Städtebaurechtes vorliegt. 

 
Insofern kann davon ausgegangen werden, 
dass mit der B-Plan-Änderung keine zusätzli-
chen Anliefer- und Kundenverkehre generiert 
werden, die nicht auch schon heute aufgrund 
der bestehenden rechtlichen Situation zu erwar-
ten sind. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass  
 
- das Plangebiet bereits in erheblichem Maße 

durch die Verkehre auf der Bundesautobahn 
A 2 und auf der Regionsstraße K 112 
(Kirchhorster Straße / Hannoversche Stra-
ße), die von Außen auf das Plangebiet ein-
wirken, vorbelastet ist und  

- der Verkehr fast ausschließlich während des 
Tages stattfindet, des Nachts herrscht 
überwiegend Betriebsruhe, 

- es sich bei den angrenzenden Bereichen 
ebenfalls um intensiv genutzte Sonderbau- 
und Gewerbeflächen mit Ausrichtung auf 
Kundenverkehr handelt und  

- schutzbedürftige Wohnbereiche oder  
–siedlungen in der unmittelbaren Nachbar-
schaft nicht vorhanden sind.  

 
Ein Nachweis, dass die Planung mit der Nach-
barschaft verträglich ist, wird deshalb nicht für 
notwendig erachtet. 
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2.0 67.10 - Umweltschutz 
Schreiben vom 15.05.2012 
 
Altlasten 
Außerhalb des Plangebietes und der Stadtgrenze 
Hannovers befand sich in der Opelstraße 3-5 
eine Tankstelle. Aus dem Begründungstext 1. 
Anderung zum B-Plan 1369 ist zu entnehmen, 
dass dort ein sanierungsbedürftiger Schaden 
durch Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW) und 
aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX) festge-
stellt wurde. Wann und welche Maßnahmen sei-
tens der Region durchgeführt worden sind, ist OE 
67.12 nicht bekannt. Das Grundwasser aus dem 
Bereich der ehem. Tankstelle fließt in das Plan-
gebiet. Ob durch den Schaden Boden und 
Grundwasserverunreinigungen aufgetreten sind, 
kann nicht ausgeschlossen werden. Bei Grund-
wasserhaltungsmaßnahmen oder Grundwasser-
absenkungen ist das Grundwasser vor und wäh-
rend der Pumpmaßnahmen auf MKW und BTEX 
zu untersuchen. 
 
An der nordnordwestlichen Grundstücksgrenze 
sind auf dem Nachbargrundstück künstliche Auf-
füllungen bis 1,20 m Tiefe erbohrt worden. Es ist 
nicht auszuschließen, dass sich auch innerhalb 
des Plangebietes künstliche Auffüllungen befin-
den. 
 
Aushubarbeiten und Maßnahmen, die das 
Grundwasser betreffen, sind fachgutachterlich zu 
begleiten. 
 
 
 

 
 
 
Der Hinweis zu den Altlasten wird zur Kenntnis 
genommen. Hierzu ist folgendes anzumerken: 
 
Der Landkreis Hannover (jetzt: Region Hanno-
ver) hat in seiner Stellungnahme vom 
10.09.2001 zur 1. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 2/149 der Gemeinde Isernhagen da-
rauf hingewiesen, dass sich im Südosten des 
Plangebietes eine altlastenverdächtige Fläche 
gem. § 2 Abs. 4 Bundes-Bodenschutzgesetz 
befindet. In Verbindung mit der Tankstelle und 
Kfz.- Werkstatt, die in geringer Entfernung zum 
B-Plangebiet der Stadt Hannover liegt, wurde 
hier mit umweltgefährdenden Stoffen umgegan-
gen, bei denen der Verdacht schädlicher Bo-
denverunreinigungen oder sonstiger Gefahren 
für den Einzelnen oder die Allgemeinheit be-
steht. Sollte sich der Verdacht bestätigen, müs-
sen die für die geplante Nutzung notwendigen 
Maßnahmen und Vorkehrungen durchgeführt 
werden.  
 
Die geplante Nutzung wird dadurch nicht in Fra-
ge gestellt. 
 
Inzwischen wurde der belastete Boden ausge-
tauscht und bei dem Abriss der baulichen Anla-
gen Maßnahmen und Schutzvorkehrungen ent-
sprechend den gesetzlichen Anforderungen 
durch den Grundstückseigentümer eingehalten. 
Fachgutachterlich begleitet wurden der Abriss 
und das Thema Schadstoffe von der Firma Igfau 
aus Melle. 
 
Die Begründung wird ergänzt. 
Eine Änderung der Planung ergibt sich dadurch 
nicht. 
 

   

3.0 67.20 
Schreiben vom 04.05.2012 
 
Hinweis: Bestandteil dieser Stellungnahme ist die 
beiliegende HM von 67.70 vom 30.04.2012. 
 
Aus grünplanerischer Sicht bestehen keine Ein-
wände gegen die zeichnerischen und textlichen 
Festsetzungen und den Erläuterungsbericht der 
geplanten 2. Änderung des B-Planes 1369. 

 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
Eine Änderung der Planung ergibt sich dadurch 
nicht. 

   

3.1 HM von 67.70 vom 30.04.2012 
 
Planung 
Anlass des Planes ist eine Neuordnung der ge-
werblich genutzten Flächen. Bisher festgesetzte 
Stellplätze sollen z. T in überbaubare Flächen 
umgewidmet werden Die zu ersetzenden Stell-
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plätze werden in einem mehrstöckigen Parkhaus 
nachgewiesen. 
 
Die GRZ erhöht sich gegenüber jetzigen Festset-
zungen geringfügig auf 0.65. 
 
Bestandsaufnahme und Bewertung aus Sicht des 
Naturschutzes 
Die Planflächen sind bereits überwiegend versie-
gelt. Gehölzstrukturen befinden sich lediglich 
entlang der BAB A 2 sowie punktuell über die 
Planfläche verteilt, z B auf Stellplätzen. Vorkom-
men geschützter Tier- und Pflanzenarten sind 
nicht nachgewiesen worden und aufgrund der 
vorhandenen ökologisch verarmten Strukturen 
auch nicht zu erwarten. 
 
Das überplante Gebiet ist für den Naturschutz 
und für die Naherholung von nachrangiger Be-
deutung. 
 
Auswirkungen der Planung auf den Naturhaus-
halt und auf das Landschaftsbild 
Die Planänderung lässt nur in geringem Umfang 
negative Auswirkungen auf den Naturhaushalt 
und auf das Landschaftsbild erkennen. 
 
Eingriffsregelung 
Eingriffe in den Naturhaushalt und in das Land-
schaftsbild sind lediglich bei den Gehölzbestän-
den zu erwarten. Die textlichen Festsetzungen im 
§ 4 sind geeignet, einen notwendigen Ausgleich 
herbeizuführen. 
 
Baumschutzsatzung 
Die Bestimmungen der Baumschutzsatzung 
finden Anwendung. Entscheidungen über den 
Erhalt der Bäume und über ggf. notwendige 
Ersatzpflanzungen erfolgen in einem gesonder-
ten Verfahren. 
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 Sonstige Stellungnahmen von Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
 

 

4.0 Region Hannover 
Schreiben vom 27.04.2012  
 
Im Rahmen der Vorbereitung zur Änderung der 
Bebauungspläne Nr. 2/149. 2. Änderung der 
Gemeinde Isernhagen und Nr. 1369 der Landes-
hauptstadt Hannover hatten Sie die Region Han-
nover um eine raumordnerische Beurteilung zu 
den Entwicklungs- und Planungsvorstellungen im 
Bereich des „herausgehobenen Fachmarktstand-
ortes“ Lahe/Altwarmbüchen (Möbel-Krieger) ge-
beten.  
 
 

 
 
 

 Raumordnerische Beurteilung: 
 
Mit den in Aufstellung befindlichen Bauleitplänen 
Nr. 2/197 der Gemeinde Isernhagen und Nr. 
1369 - 2. Änderung der Landeshauptstadt Han-
nover sollen die bauplanungsrechtlichen Voraus-
setzungen für Flächenverschiebungen genehmig-
ter Einzelhandelsgroßprojekte und für neue text-
liche Festsetzungen geschaffen werden.  
 
Die derzeit gültigen Bebauungspläne - B-Plan Nr. 
2/149 1. Änderung der Gemeinde Isernhagen 
von 3/2006 sowie der B-Plan Nr. 1365 der Lan-
deshauptstadt Hannover – ermöglichen die Rea-
lisierung von 44.000 m² Verkaufsfläche (ohne 
Sortimentsbeschränkung) für ein Einkaufszent-
rum bzw. 64.000 m² Verkaufsfläche (VKF) unter 
Ausschöpfung einer Möbelquote für ein Möbel-
haus mit kleinerem Einkaufszentrum. 
 
AktueIl besteht seitens des Grundstückseigentü-
mers Krieger die Absicht, ein Möbelhaus und ein 
Einkaufszentrum zu errichten und im Zuge dieser 
Baumaßnahmen die vorhandene Bausubstanz 
des bestehenden Einkaufszentrums weitgehend 
durch Neubauten zu ersetzen und um zusätzliche 
Verkaufsflächen zu erweitern. Gemäß § 1 (4) 
BauGB sind die Bauleitpläne an die Ziele der 
Raumordnung anzupassen. 
 
Bezüglich der raumordnerischen Zulässigkeit von 
Einzelhandelsgroßprojekten sind die Ziele des 
Regionalen Raumordnungsprogramms 2005 
(RROP 2005) der Region Hannover zu beachten. 
Für die Region Hannover wurde im Jahr 2001 ein 
verbindliches Regionales Einzelhandelskonzept 
in das Regionale Raumordnungsprogramm auf-
genommen und bei der darauf folgenden Neu-
aufstellung aktualisiert in das RROP 2005 für die 
Region Hannover integriert.  
 
 

 
 
Die raumordnerische Beurteilung wird positiv zur 
Kenntnis genommen. 
 
Eine Änderung der Planung ergibt sich somit 
nicht. 
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 Das Vorhabengebiet liegt innerhalb des im 
RROP 2005 (erstmals 2001) als „herausgeho-
bener Fachmarktstandort mit regionaler Bedeu-
tung" (siehe Beikarte 1a und 1b zum RROP 
2005) festgelegten Bereichs. Als weitere Funkti-
onsbestimmung ist durch Symbol ein „Fach-
marktzentrum >100.000 qm VKF" festgelegt.  
Zulässig sind bestehende Einzelhandelsbetriebe 
einschließlich raumordnerisch abgestimmter 
Planung.  Außerdem ist zulässig „innerhalb des 
festgelegen Standortbereichs die Anpassung 
der baulichen Struktur sowie verträgliche Erwei-
terung und kontrollierte Neuansiedlung. Verträg-
lich ist eine Zunahme der vorhandenen plane-
risch gesicherten Verkaufsfläche pro Betrieb um 
bis zu 10%, jedoch nicht mehr als 10 000 qm 
insgesamt…..". 
 
Die beabsichtigten Änderungen der beiden vor-
liegenden und raumordnerisch zu beurteilenden 
Bebauungspläne betreffen die Überbaubarkeit 
des Grundstückes und bleiben mit ihrer Festset-
zungen im Rahmen der regionalplanerischen 
Festlegung» zum „herausgehobenen Fach-
marktstandort mit regionaler Bedeutung" Lahe-
Altwarmbüchen. Die das Fachmarktzentrum 
Lahe/Altwarmbuchen betreffenden Bebauungs-
planentwürfe der Landeshauptstadt Hannover 
und der Gemeinde Isernhagen sind somit an die 
Ziele der Raumordnung angepasst. 
 

 

 Begründung: 
 
Die Festlegung als „herausgehobener Fach-
marktstandort mit regionaler Bedeutung" wurde 
in enger Abstimmung mit den Städten und Ge-
meinden der Region Hannover sowie der IHK 
Hannover und dem Einzelhandelsverband ent-
wickelt und hat zweimal ein Beteiligungsverfah-
ren durchlaufen (4. Änderung des RROP 1996 
und Neuaufstellung RROP 2005). 
 
Dieser Fachmarktstandort weist als wichtigster 
Versorgungsstandort in der Region Hannover 
nach der hannoverschen Innenstadt ein mindes-
tens regionales Einzugsgebiet auf und bedarf 
aufgrund seiner übergemeindlichen Ausstrah-
lung, der Standortgröße und des Branchenan-
gebotes einer Einzelfallregelung im RROP. Weil 
eine ungeordnete Entwicklung, dieses Standor-
tes die Entwicklung der zentralen Standortberei-
che und insbesondere der Versorgungskerne 
gefährden würde, wurden räumlich konkrete 
Festlegungen getroffen. Die räumliche Erweite-
rung über den in der verbindlichen Beikarte 1b 
festgelegten Bereich ist unzulässig. 
 
Zum Nachweis, dass bei Realisierung der Vor-
haben keine wesentlichen Beeinträchtigungen 
gem. RROP D 1.6. 04 bewirkt werden, hat die 

 



h
an

1
2

9
 1

2
0

60
5

 A
b

w
äg

u
n

g 
fr

ü
h

z-
B

et
e

ili
gu

n
g.

d
o

c 

 

 

Planungsbüro Petersen 
Am Uhrturm 1-3   |  30519 Hannover 
fon 0511 838 73 62 | mailbox@pbp-hannover.de 

Stand: 05.06.2012 

 

Nummer 

Stadt Hannover - B-Plan Nr. 1369 – 2. Änderung  
„Einkaufszentrum Altwarmbüchen“ 
Auswertung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 (1) 
BauGB) sowie der Behörden und sonst. TÖB (§ 4 (1) BauGB) 

eingegangene Stellungnahme Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

 

 

8 

Landeshauptstadt Hannover die vorliegende 
Verträglichkeitsanalyse zur Modernisierung und 
Erweiterung eines Einkaufszentrums. Opelstra-
ße 3-5, der GfK GeoMarketing vom Dezember 
2011 in Auftrag gegeben. Die Verträglichkeits-
analyse kommt nachvollziehbar zum Schluss, 
dass die Realisierung eines Möbelmark-
tes/Einrichtungshauses sowie eine Ergänzung 
der bestehenden Fachmarktnutzungen als ver-
träglich bewertet werden kann. Eine Beeinträch-
tigung der Zentren in ihrer Versorgungsfunktion 
oder Entwicklungsfähigkeit ist nicht zu erwarten. 
Dieser Auswirkungsprognose schließt sich die 
untere Landesplanungsbehörde Region Hanno-
ver an. 

   

5.0 Bundesnetzagentur 
Schreiben vom 18.04.2012 
 
Ihr o.g. Schreiben bezieht sich auf das Verfahren 
der Bauleit- oder Flächennutzungsplanung bzw. 
auf das Genehmigungsverfahren nach dem 
BlmSchG. Die von Ihnen hiermit veranlasste 
Beteiligung der Bundesnetzagentur für Elektrizi-
tät, Gas, Telekommunikation, Post und Eisen-
bahnen (BNetzA) steht auch im Zusammenhang 
mit der Frage, ob durch die Planungen der Be-
trieb von Richtfunkstrecken beeinflusst wird. Da-
zu, wie auch zu dem vorgesehenen Baubereich, 
teile ich Ihnen Folgendes mit: 
- Die BNetzA teilt u.a. gemäß § 55 des Tele-

kommunikationsgesetzes (TKG) vom 
22.06.2004 die Frequenzen für das Betreiben 
von zivilen Richtfunkanlagen zu. Selbst be-
treibt sie keine Richtfunkstrecken. Die BNetzA 
kann aber […] die evtl. betroffenen Richtfunk-
betreiber frühzeitig über die vorgesehenen 
Baumaßnahmen bzw. Flächennutzungen […] 
informieren. 

- Beeinflussungen von Richtfunkstrecken durch 
neue Bauwerke mit Bauhöhen unter 20 m 
sind nicht sehr wahrscheinlich. Auf das Einho-
len von Stellungnahmen der BNetzA zu Plan-
verfahren mit geringer Bauhöhe kann daher 
allgemein verzichtet werden Im vorliegenden 
Fall wird diese Höhe jedoch erreicht bzw. 
überschritten 

- Angaben zum geografischen Trassenverlauf 
der Richtfunkstrecken bzw. zu den ggf. ein-
tretenden Störsituationen kann die BNetzA 
nicht liefern. […] Aus Gründen des Daten-
schutzes können diese Angaben nur direkt 
bei den Richtfunkbetreibern eingeholt wer-
den.  

- […] Der beigefügten Anlage 1 können Sie die 
dazu von mir ermittelten Koordinaten des 
Prüfgebiets (Fläche eines Planquadrats mit 
dem NW- und dem SO-Wert) sowie die An-
zahl der in diesem Koordinatenbereich in Be-
trieb befindlichen Punkt-zu-Punkt-

 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die entsprechenden Anlagenbetreiber wurden 
wegen der z.T. zulässigen mit Bauhöhen über 
20 m gesondert Verfahren beteiligt. 
 
 
Nach den bisher vorliegenden Rückmeldungen 
nicht betroffen sind Richtfunkstrecken  
 
- der Eplus Mobilfunk GmbH (Nachricht vom 

03.05.2012) 
- Polizei Niedersachsen (Nachricht vom 

03.05.2012) 
 
 
Eine Änderung der Planung ergibt sich somit 
nicht. 
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Richtfunktrassen entnehmen. 
In dem zu dem Baubereich gehörenden 
Landkreis sind außerdem Punkt-zu-
Mehrpunkt-Richtfunkanlagen geplant bzw. in 
Betrieb. […] ,kann nur durch den jeweiligen 
Richtfunkbetreiber die Auskunft erteilt wer-
den, ob auch das Baugebiet direkt betroffen 
ist (Anlage 2) 
Bei den Untersuchungen wurden Richtfunk-
strecken militärischer Anwender nicht berück-
sichtigt Diesbezügliche Prüfungsanträge 
können an die örtlich zuständigen Wehrbe-
reichsverwaltungen (WBVen) gestellt wer-
den. […]. 

- Die […] Übersichten geben Auskunft über die 
als Ansprechpartner in Frage kommenden 
Richtfunkbetreiber. Da das Vorhandensein 
von Richtfunkstrecken im Unter- -
suchungsraum allein kein Ausschlusskriteri-
um […] ist, empfehle ich Ihnen, sich mit den 
Richtfunkbetreibern in Verbindung zu setzen 
und sie in die  weiteren Planungen einzube-
ziehen. […] 

- Da der Richtfunk gegenwärtig eine technisch 
und wirtschaftlich sehr gefragte Kommunika-
tionslösung darstellt, sind Informationen über 
den aktuellen Richtfunkbelegungszustand für 
ein bestimmtes Gebiet ggf- in kürzester Zeit 
nicht mehr zutreffend [… und] die Ihnen 
hiermit erteilte Auskunft nur für das Datum 
meiner Mitteilung gilt. 

- Messeinrichtungen des Prüf- und Messdiens-
tes der BNetzA werden durch die Planungen 
nicht beeinträchtigt. 

 
 Weiterhin möchte ich noch auf folgenden Sach-

verhalt aufmerksam machen: Das Telekommuni-
kationsgesetz (TKG) vom 22.06.2004 sieht für 
die Verlegung öffentlichen Zwecken dienender 
Telekommunikationslinien (unter- oder oberir-
disch geführte Telekommunikationskabelanla-
gen) ein unentgeltliches Wegerecht (§ 68 ff 
TKG) vor. […] Die Betreiber öffentlicher Tele-
kommunikationslinien erfüllen im Sinne des Art. 
87f GG einen Versorgungsauftrag des Bundes 
und nehmen somit „öffentliche Belange“ war. 
Meines Erachtens müssen jedoch nicht alle 
Betreiber öffentlicher Telekommunikationslinien 
beteiligt werden. Ich empfehle jedoch, die in 
dem entsprechenden Landkreis tätigen Betrei-
ber öffentlicher Telekommunikationslinien sowie 
die Betreiber, die die Absicht zur Errichtung 
solcher Linien bekundet haben, zu beteiligen. 
 
Ich hoffe, dass ich Ihrem Anliegen entsprochen 
habe und meine Mitteilung für Sie von Nutzen 
ist. Sollten Ihrerseits noch Fragen offen sein, so 
steht Ihnen zu deren Klärung die BNetzA Refe-
rat 226 (Richtfunk), unter der o a Telefonnum-
mer gern zur Verfügung. 
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6.0 Nds. Landesbeh. für Straßenbau und Verkehr  

Schreiben vom 08.05.2012 
 
Durch das o g Vorhaben werden die Belange der 
in der Zuständigkeit der Niedersächsischen Lan-
desbehörde für Straßenbau und Verkehr, Ge-
schäftsbereich Hannover liegenden Autobahn A2 
in der Anschlussstelle Hannover-Lahe berührt. 
 
Ich kann dem Vorhaben zustimmen, wenn die 
gesetzlich festgesetzte Bauverbotszone der A2 
(gem. § 9 FStfG - 40m gemessen vom Fahrbahn-
rand der Autobahn; gilt auch für Anschlussstel-
lenrampen) beachtet wird. 
 
In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, 
dass innerhalb der gesetzlich geltenden Bauver-
botszone Hochbauten jeder Art (auch Werbean-
lagen) und sonstige bauliche Anlagen (auch 
nachweispflichtige Stellflächen, Feuerwehrum-
fahrungen etc.) sowie Aufschüttungen und Ab-
grabungen größeren Umfanges (auch Regen-
rückhaltebecken und -graben) unzulässig sind. 
 
Es ist jedoch vorgesehen, bauliche Anlagen 
innerhalb der gesetzlichen Bauverbotszone der 
A2 ausnahmsweise in Aussicht zu stellen, auch 
wenn sie für den betrieblichen Ablauf der Unter-
nehmen im Plangebiet erforderlich sind. 
 

 

 Einer derartigen Regelung kann ich zustimmen, 
sofern § 3 der textlichen Festsetzungen des Be-
bauungsplanentwurfs folgendermaßen er-
gänzt/geändert wird: 
 
§ 3 Überschreitung der Baugrenzen   
     §23 Abs. 3 BauNVO 
 
Eine Überschreitung der südlichen Baugrenzen 
innerhalb der Bauverbotszone der Bundesauto-
bahn (§9 Abs.1 FStrG) durch Gebäudeteile und 
bauliche Anlagen ist gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO 
ausnahmsweise zulässig. 
 
Voraussetzung ist die Zustimmung der zuständi-
gen obersten Landesstraßenbaubehörde als 
Träger der Straßenbaulast, im Rahmen der Ertei-
lung einer Ausnahme vom Bauverbot gemäß § 9 
Abs.8 FStrG im Baugenehmigungsverfahren. 
 
Ferner ist zwischen dem Grundstückseigentümer 
und dem Träger der Straßenbaulast eine verbind-
liche vertragliche Vereinbarung zu schließen, die 
u a die Rückbaukostentragung durch den  Vor-
habenträger, im Falle der notwendigen Inan-
spruchnahme der Bauverbotszone durch die 
Straßenbauverwaltung regelt. 
 
 

Der Anregung wird hinsichtlich der Absätze 1 und 
2 entsprochen.  
 
Der 3. Absatz wird jedoch nicht in die textlichen 
Festsetzungen übernommen, da es im Rahmen 
dieser Satzung aus rechtlichen Gründen nicht 
möglich ist, Dritten, in diesem Fall der Nds. Lan-
desbehörde für Straßenbau und Verkehr sowie 
dem Vorhabenträger, das Schließen eines Ver-
trages vorzuschreiben.  
 
Sie ist aber zur Sicherstellung der Interessen der 
Nds. Landesbehörde auch nicht erforderlich, da 
grundsätzlich das Bauen in der Bauverbotszone 
unzulässig ist. Es wird nur ausnahmsweise zu-
lässig durch die Zustimmung der Behörde im 
Baugenehmigungsverfahren. Im Zweifel muss die 
Nds. Landesbehörde keine Ausnahme vom Bau-
verbot erteilen, wenn die angesprochene vertrag-
liche Vereinbarung nicht vorher geschlossen ist. 
 
 
Der 3. Absatz wird aber sinngemäß in die Be-
gründung eingearbeitet. 
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 Ich kann dem geplanten Bebauungsplan außer-
dem zustimmen, weil die grundsätzlichen Rege-
lungen zu Werbeanlagen an Autobahnen aus 
dem Allgemeinen Rundschreibens ARS 32/2001 
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (BMVBS) beachtet werden, 
d.h. 
 
- Werbeanlagen nur am Ort der Leistung 
- Höhe der Werbeanlagen in der Regel maxi-

mal 20m 
- keine Prismenwendeanlagen 
- keine Lauflichtbänder 
- keine Rollbänder 
- keine Filmwände u a. 
 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. 
 
Die Begründung wird zur weiteren Definition der 
„Wechselwerbung“ sinngemäß um den 3. bis 6. 
Spiegelstrich ergänzt. 
 
Mit dem Ausschluss von Fremdwerbung wird 
dem ersten Spiegelstrich bereits entsprochen 
und mit der Festlegung zu den maximalen Ge-
bäudehöhen und dem Ausschluss von Werbe-
anlagen oberhalb der Attika in der Regel auch 
die maximale Höhe der Werbeanlagen eingehal-
ten.  
 
Eine Änderung der Planung ergibt sich dadurch 
nicht.  

   

 Ich weise vorsorglich darauf hin, dass der Bund 
als Straßenbaulastträger der A2 für das Plange-
biet im Nahbereich der Autobahn keinerlei An-
sprüche auf zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen 
übernehmen wird. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Eine Änderung der Planung ergibt sich dadurch 
nicht. 

   

7.0 E-ON / Netz 
Schreiben vom 08.05.2012 
 
Im Bereich Ihrer Planung verläuft eine Hoch-
spannungsfreileitung unserer Gesellschaft. 
 
Unsere Belange sind in dem Anhang detailliert 
beschrieben. Diese sind von Ihnen in die Be-
gründung mit aufzunehmen. 
 
Zu Ihrer Information erhalten Sie Bestandspläne, 
aus denen Sie den Leitungsverlauf entnehmen 
können. 
 
Am Verfahren bitten wir uns weiterhin zu beteili-
gen. 

 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
und die zeichnerischen Festsetzungen nach-
richtlich ergänzt (Schutzbereich), soweit dies für 
das städtebauliche Planungsrecht relevant ist. 
 
Darüber hinaus wird die Begründung sinngemäß 
ergänzt und auf die Einhaltung der Vorschriften 
verwiesen. Eine vollständige Übernahme der 
detaillierten Angaben in die Begründung würde 
dagegen den Zweck der Begründung überstei-
gen. 
 

   

8.0 LBEG 
Schreiben vom 02.05.2012 
 
Aus Sicht des Fachbereiches Bergaufsicht CLZ 
wird zu o.g. Vorhaben wie folgt Stellung genom-
men: 
 
Gegen die Planung bestehen in bergauf-
sichtlicher Hinsicht keine Bedenken. 
 
Durch die Planung könnte eine Gashochdrucklei-
tung der E.ON Gastransport GmbH betroffen 
sein. Im Bereich von Leitungen sind Schutzstrei-
fen zu beachten die von Bebauung und tief wur-
zelnder Bepflanzung frei zu halten sind. 
 
Es wird gebeten das entsprechende Unterneh-
men am Verfahren zu beteiligen. 
 

 
 
 
Die E.ON Gastransport GmbH wurde an dem 
frühzeitigen Verfahren ebenfalls beteiligt. 
 
Die Leitung mit dem dazugehörigen Schutzstrei-
fen ist danach ausreichend in der vorliegenden 
Planung berücksichtigt. 
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Weitere Anregungen oder Bedenken aus Sicht 
unseres Hauses bestehen unter Bezugnahme 
auf unsere Belange nicht. 

   

9.0 aha 
Schreiben vom 02.05.2012 
 
Gegen die Festsetzungen im o. g. Bebauungs-
plan bestehen grundsätzlich keine Bedenken. 
 
Vorsorglich möchten wir darauf hinweisen, dass 
der/die Abfallbehälter-Standplätze des EKZ so 
angelegt sein müssen, dass sie ohne längeres 
Rückwärtsfahren für Leerungsfahrzeuge erreich-
bar sind, und dass alle zwecks Entsorgung zu 
befahrenden Erschließungswege Lkw-geeignet 
ausgelegt sein müssen. 
 
Im Falle, dass das Grundstück selbst später mit 
Entsorgungsfahrzeugen befahren werden muss, 
wäre 'aha‘ vom/von den Grundstückseigentü-
mern außerdem eine entsprechende schriftliche 
Genehmigung zu erteilen (Haftungsausschluss). 
 
Im Bedarfsfall empfehlen wir, hinsichtlich Erarbei-
tung eines angepassten Entsorgungskonzeptes 
frühzeitig Kontakt mit dem Zweckverband Abfall-
wirtschaft, Stelle für Kundenbetreuung (S.KuB) 
aufzunehmen. 
 
Sollten im Planungsbereich zusätzliche 
Abpollerungen von öffentlichen Straßen und 
Wegen notwendig sein, bitten wir um weitere 
Abstimmung. 

 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Sie sind jedoch nicht Bestandteil des städtebau-
lichen Planungsrechtes, eine Änderung der 
Festsetzungen ergibt sich dadurch nicht. 
 
Im Rahmen der Hochbauplanungen werden die 
Hinweise jedoch beachtet werden. 
 

   

10.0 Stadt Burgdorf 
Schreiben vom 15.05.2012 
 
Die Auswirkungen des Bebauungsplans Nr. 
1369, 2. Änderung „Einkaufszentrum Altwarmbü-
chen" sind, wie in Ihrer Bebauungsplanbegrün-
dung auch dargelegt, im Zusammenhang mit der 
Aufstellung des direkt angrenzenden Be-
bauungsplans Nr. 2/197 „Einkaufszentrum Opel-
straße“ der Gemeinde Isernhagen zu betrachten. 
 
Mit den o.g. Bebauungsplänen werden die Mög-
lichkeiten zur Anordnung von Einzelhandelsge-
bäuden in großem Umfang ausgeweitet, indem 
bisher nicht überbaubare oder nur für Stellplatz-
anlagen nutzbare Flächen umfunktioniert werden. 
Die dadurch ermöglichte Neugestaltung und Er-
weiterung des südöstlichen Teilbereichs des 
Fachmarktzentrums Lahe / Altwarmbüchen wird 
erhebliche Auswirkungen auf die städtebauliche 
Entwicklung des zentralen Versorgungsbereichs 
„Innenstadt der Stadt Burgdorf haben, da in gro-
ßem Umfang Einzelhandelbetriebe mit zentrenre-
levanten Haupt- und Randsortimenten realisiert 
werden können. 

 
 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Hierzu 
ist folgendes anzumerken: 
 
- Bereits im Rahmen des heutigen Planungs-

rechtes ist nicht nur eine Erweiterung der 
Verkaufsflächen zulässig, sondern unab-
hängig davon auch eine Modernisierung und 
Umstrukturierung im Bestand. Dieses würde 
bei den derzeit noch geltenden überbauba-
ren Grundstücksflächen in jedem Fall eben-
falls zur Erhöhung der Attraktivität des Ein-
kaufszentrums beitragen.  

 
- Da eine Verlagerung aller Verkaufsflächen 

in die Erdgeschossebene aufgrund der fest-
gesetzten GRZ-Werte , die in beiden Kom-
munen unverändert beibehalten werden, 
nicht umsetzbar ist, müssen auch in dem 
künftigen Einkaufskaufzentrum die Ver-
kaufsflächen wie bisher auf zwei Ebenen 
angeordnet werden. Dies wird den Umsatz 
etwas dämpfen, da Ober- und Unterge-
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schosse erfahrungsgemäß weniger gut an-
genommen und frequentiert werden als Flä-
chen im Erdgeschoss.  

 
- Mit der Neuordnung der überbaubaren 

Grundstücksflächen wird lediglich eine grö-
ßere Flexibilität bei der Verteilung der Bau-
masse auf dem Grundstück sowie bei der 
Anordnung einer zentralen Grundstückszu-
fahrt und der Stellplatzflächen ermöglicht. 
Mit der zentralen Zufahrt wird insbesondere 
auch die Funktionsfähigkeit der Opelstraße 
verbessert und die Verkehrssicherheit für 
die Kunden und Beschäftigten erhöht.  

 
 
Darüber hinaus sind auch folgende Aspekte in 
die Abwägung mit einzustellen: 
 
- Mit dem Bebauungsplan 1369 – 2. Ände-

rung der LHH und dem angrenzenden B-
Plan Nr. 2/197 der Gemeinde Isernhagen 
werden insgesamt nicht mehr Verkaufsflä-
chen ermöglicht, als bereits heute mit den 
rechtskräftigen Bauleitplänen der beiden 
Kommunen zulässig sind. Dies gilt auch für 
die Regelungen hinsichtlich der beiden Vari-
anten zur Realisierung eines großen Ein-
kaufszentrums oder alternativ eines kleine-
ren Einkaufszentrums mit einem Möbel-
markt.  

 
- Vielmehr werden im Vergleich zum gelten-

den Planungsrecht u.a. mit der textlichen 
Festsetzung § 2 Nr. 1c  die Warengruppen 
Bekleidung/Textilien, Schuhe/Lederwaren in 
ihrer flächenmäßigen Ausdehnung auf 45 % 
der zulässigen Verkaufsfläche beschränkt, 
um nachteilige Auswirkungen für die Nach-
bargemeinden zu vermeiden und deutlich zu 
machen, dass mit der Planung in jedem Fall 
eine raumverträgliche Entwicklung des FMZ 
angestrebt wird. 

 
- Die Region Hannover stellt in ihrer raumord-

nerischen Beurteilung im Rahmen der früh-
zeitigen Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB 
ausdrücklich fest, dass die beabsichtigten 
Änderungen der beiden vorliegenden und 
raumordnerisch zu beurteilenden Be-
bauungspläne Nr. 1369 – 2. Änderung der 
LHH und Nr. 2/197 der Gemeinde Isernha-
gen die Überbaubarkeit des Grundstücks 
betreffen und mit ihren Festsetzungen im 
Rahmen der regionalplanerischen Festle-
gung zum „herausgehobenen Fachmarkt-
standort mit regionaler Bedeutung" Lahe-
Altwarmbüchen bleiben und deshalb an die 
Ziele der Raumordnung angepasst sind. 
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- Darüber hinaus würde eine Reduzierung der 
zulässigen Verkaufsflächen zu Schadener-
satzansprüchen des Eigentümers führen. 

   

10.1 Aus dem von der Gemeinde Isernhagen im Jah-
re 2010 aufgestellten 'Konzept zur Revitalisie-
rung des Fachmarktzentrums Lahe / Altwarm-
büchen' geht zudem hervor, dass die Planungs-
absichten zur Neugestaltung des Fachmarkt-
zentrums deutlich über den Umfang der aktuel-
len o.g. Bebauungspläne hinausgehen. In Bezug 
auf die Auswirkungen auf die städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung der Stadt Burgdorf (§ 
1 Abs. 3 Satz 1 BauGB) ist es daher nicht aus-
reichend, nur die Auswirkungen zu betrachten, 
die von kleinen Teilabschnitten des Fachmarkt-
zentrums - wie den aktuell vorliegenden Be-
bauungsplänen - ausgehen. Stattdessen ist in 
die Abwägung der Auswirkungen das Gesamt-
konzept zur Revitalisierung des Fachmarktzent-
rums einzubeziehen. 
 
Zumindest sind aber die Auswirkungen von direkt 
in Zusammenhang mit den aktuellen Plangebie-
ten der o.g. Bebauungspläne stehenden Flächen 
zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für die 
direkt nach Westen anschließende Fläche süd-
lich der Straße Varrelheide, die Teil des Gel-
tungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 1369 1. 
Änderung ist. Dort befinden sich zzt. ein Real-
Sport und ein Real-Getränkemarkt. Es ist anzu-
nehmen, dass diese Flächen/Nutzungen in die 
Neugestaltung des Real-Marktes einbezogen 
werden. Daher ist es erforderlich, mögliche 
Nachnutzungen dieser Flachen bei der Abwä-
gung der Auswirkungen der Planung zu berück-
sichtigen. In diesem Zusammenhang ist auch zu 
prüfen, ob die dort für das Sondergebiet „Gewer-
be und Einzelhandel" geltenden Festsetzungen 
zur Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben an 
die regionalplanerische Vorgabe Fachmarktzent-
rum und im Hinblick auf die von ihnen ausgehen-
den Auswirkungen im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 
1 BauGB anzupassen sind. Mit Blick auf das 
Gesamtkonzept für die Entwicklung des Fach-
marktzentrums gilt dies auch für die weiter nach 
Westen anschließenden Flächen des Sonderge-
biets Gewerbe und Einzelhandel die ebenfalls im 
ursprünglichen Geltungsbereich du Bebauungs-
plans Nr. 1369 liegen. 
 
Die Stadt Burgdorf begrüßt die beabsichtigte 
Begrenzung der Verkaufsfläche für die zentrenre-
levanten Warengruppen Bekleidung/Textilien und 
Schuhe/Lederwaren, die mit dar Zielsetzung be-
gründet wird, die Auswirkungen auf benachbarte 
Zentren zu vermeiden. Rechnerisch ergibt sich 
damit für die o.g. Bebauungspläne immer noch 
eine mögliche Verkaufsfläche für diese Waren-
gruppen von 26.230 m

2
. In Bezug zur im zentra-

Die vorgebrachten Bedenken werden zurückge-
wiesen. 
 
Ungeachtet der Tatsache, dass die Planungen 
der Gemeinde Isernhagen nicht Bestandteil des 
Bebauungsplanes der Stadt Hannover sind, 
erscheint mit Verweis auf bereits die oben er-
folgte Abwägung (siehe Pkt. 10.0), insbesondere 
auf die raumordnerische Beurteilung der Region, 
eine Betrachtung des gesamten Fachmarktzent-
rum Lahe / Altwarmbüchen nicht erforderlich. 
 
Zudem kommt das vorliegende Gutachten der 
GfK zu folgendem Ergebnis: 
 
Variante 1 - Einkaufszentrum und Möbelhaus 
(Zitat, S. 54): 
 
Die Innenstadt des im Kerneinzugsgebiet gele-
genen Mittelzentrums Burgdorf erreicht mit 
2,4 % die höchste Quote, die gleichwohl auf 
insgesamt niedrige Umsatz-Umverteilungen 
hinweist. Warengruppenspezifisch ist auf 6,4 % 
Umsatz- Umverteilung bei Beklei-
dung/Textilien/Schuhe/ Lederwaren hinzuwei-
sen.  
Umverteilungen auf diesem Niveau sind für die 
Betreiber sicherlich spürbar, aber lassen aus 
Gutachtersicht keine nachhaltigen negativen 
Auswirkungen erwarten.  
In den anderen Warengruppen sind keine Aus-
wirkungen nachweisbar. 
 
Variante 2 – großes Einkaufszentrum  
(Auszug, S. 60) 
[…] Insbesondere in den nah am Mikro-Standort 
gelegenen Innenstädten und Zentren sind 
durchschnittliche Quoten in ähnlicher Größen-
ordnung (ca. 3,7 % bei Worst Case-
Betrachtung) zu erwarten, in Burgdorf fällt die 
Umsatz-Umverteilung noch etwas höher aus 
und liegt im Durchschnitt bei moderaten rd. 
5,1 %. 
 
[…] In einigen Warengruppen sind die Umsatz-
Umverteilungen sehr gering oder liegen teilwei-
se unterhalb der Nachweisgrenze und werden 
nicht einzeln ausgewiesen. In vielen Waren-
gruppen und Zentren liegen die Quoten auf ei-
nem mittleren Niveau und geben keinen Anlass 
zur Besorgnis. 
 
In wenigen Warengruppen und Innenstädten 
werden teilweise hohe Umverteilungsquoten 
erreicht. Dies trifft in erster Linie zu auf die Wa-
rengruppe Bekleidung/Textilien, Schuhe/ Leder-
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len Versorgungsbereich 'Innenstadt' der Stadt 
Burgdorf vorhandenen Gesamtverkaufsfläche (für 
alle Warengruppen) von ca. 17.000 m² ist die 
Begrenzung aber nicht als ausreichend anzuse-
hen, um die Zielsetzung zu erreichen. Eine wei-
tergehende Begrenzung erscheint auch vor dem 
Hintergrund möglich, dass in der Begründung 
bzw. der zugehörigen Verträglichkeitsanalyse der 
GfK GeoMarketing mehrfach erläutert wird, dass 
der Investor eine Lösung bevorzugt, welche eine 
deutlich kleinere Verkaufsfläche für die Waren-
gruppen Bekleidung/Textilien und Schu-
he/Lederwaren von zusammen 7.950 m² in An-
spruch nimmt. 
 
Darüber hinaus wird angeregt, in Zusammen-
hang mit einer weitergehenden Betrachtung der 
Auswirkungen des gesamten Fachmarktzentrums 
(s.o.) bei der Begrenzung der zentrenrelevanten 
Verkaufsflächen die Warengruppen Beklei-
dung/Textilien und Schuhe/Lederwaren separat 
zu regeln sowie für weitere Zentren relevante 
Leitsortimente, wie z.B. Bücher, Glas/Porzellan, 
Geschenkartikel, Spielwaren, Sportbekleidung/-
artikel oder Uhren/Schmuck ebenfalls Verkaufs-
flächenobergrenzen festzusetzen. 
 

waren, und dort auf die zum Projekt nächstgele-
genen Zentren. In dieser für das Einzelhandels-
angebot von Innenstädten und anderen hoch-
rangigen Zentren typischen Warengruppe ent-
fällt der eindeutig größte Teil der Umverteilun-
gen auf die betrachteten Zentren. Die errechne-
ten Umverteilungsquoten liegen zwischen 0,7 
und 11,2 % und somit punktuell leicht oberhalb 
der vielfach zur Bewertung der Verträglichkeit 
herangezogenen 10 %-Schwelle. In dieser Wa-
rengruppe ist die größte Angebotsausweitung 
geplant und ist die Angebotsverbesserung im 
Vergleich zu den Innenstädten am stärksten 
spürbar. […]  
In den übrigen Warengruppen fallen die Auswir-
kungen geringer aus.  
(Die Umverteilungsquoten übersteigen i.d.R. die 
5%-Marke nicht oder liegen z.T. erheblich da-
runter.) 
 
Insofern wird auch eine Begrenzung und weitere 
Differenzierung von Verkaufsflächen für einzelne 
Warengruppen mit Ausnahme der Warengruppe 
Bekleidung/Textilien/Schuhe/Lederwaren nicht 
für notwendig erachtet. 
 
Weiterhin ist anzumerken, dass die befürchtete 
Umverteilung auch schon mit den derzeit gel-
tenden Bebauungsplänen möglich wäre und mit 
dem planungsrechtlichen Instrumentarium nicht 
verhindert werden könnte. Dieser Spielraum 
muss zur langfristigen Sicherung der Funktiona-
lität eines solchen Zentrums auch gewährleistet 
bleiben.  
 
Eine nachteilige Entwicklung lässt sich dadurch 
aber nicht erkennen, da insgesamt die Verkaufs-
flächen für das Plangebiet und die angrenzen-
den B-Pläne nicht verändert werden. Somit ist 
es für die Außenwirkung relativ unwichtig, wie 
die Nutzungen auf den beiden benachbarten 
Grundstücken verteilt werden.  
 
Unabhängig von den Verkaufsflächenzahlen 
bleiben auch weiterhin die festgesetzten Baufel-
der von denen des westlich angrenzenden 
Grundstücks an der Varrelheide getrennt. Der 
Vorteil einer möglichen Zusammenführung bei-
der Grundstücksnutzungen wird somit nicht er-
öffnet. Dies wird auch dauerhaft aufgrund der 
Zufahrt zum FMZ von der Straße Varrelheide 
aus nicht möglich sein.  

   

10.2 Zur Begrenzung der Auswirkungen der zentren-
relevanten Randsortimente eines Möbelmarktes 
enthält der Bebauungsplanvorentwurf Nr. 2/197 
„Einkaufszentrum Opelstraße" (Isernhagen) in 
der textlichen Festsetzung § 2 Nr. 1.2 c) eine 
Verkaufsflächenbegrenzung von 10%.  
 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genom-
men. Allerdings betreffen sie die textlichen Fest-
setzungen des Bebauungsplanes der Gemeinde 
Isernhagen.  
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Es wird angeregt, darüber hinaus für die Ver-
kaufsflächen der zentrenrelevanten Randsorti-
mente klarzustellen, dass der in der Festsetzung 
§ 2 Nr. 1.2 b) geregelte Anrechnungsfaktor von 
0,5 entfällt. 
 
Über die textliche Festsetzung § 2 Nr. 1.2 c) wird 
definiert, welche Randsortimente in dem Möbel-
markt als zentrumsrelevant anzusehen sind. Da-
bei wird auch das Sortiment .Heimtextilien ohne 
Bettwaren und Bettwäsche aufgezählt. Dieses 
Sortiment wird auch in der textlichen Festsetzung 
§ 2 Nr. 1.2 b) zur Beschreibung des Kernsorti-
ments des Möbelmarktes verwendet. Somit bleibt 
unklar, ob das Sortiment „Heimtextilien ohne 
Bettwaren und Bettwäsche" dem Kern- oder dem 
Randsortiment zuzurechnen ist. Es wird ange-
regt, die Festsetzungen diesbezüglich eindeutig 
zu formulieren. 

 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird insofern entsprochen, als in 
der textlichen Festsetzung §2 Nr. 1f das Sorti-
ment „Heimtextilien ohne Bettwaren und Bett-
wäsche" gestrichen wird. 
 

   

10.3 Der Bebauungsplanvorentwurf Nr. 1369 - 2. Än-
derung „Einkaufszentrum Altwarmbüchen" (Han-
nover) enthält keine Regelung zur Begrenzung 
der Verkaufsfläche des zentrumsrelevanten 
Randsortiments eines Möbelmarktes. Mit der in 
der textlichen Festsetzung § 1 f) enthaltenen 
Regelung wird auch nur ein relativ kleiner Ver-
kaufsflächenanteil für ein Möbel- und Einrich-
tungshaus zugelassen (ca. 1.345 m²). In Bezug 
auf die Begrenzung des zentrenrelevanten 
Randsortiments wäre aber zu bedenken, dass 
diese Verkaufsfläche ggf. zu 100 % für Randsor-
timente eingesetzt werden könnte. Es stellt sich 
die Frage, ob dies noch dem Planungsziel ent-
spricht oder ob eine ergänzende Festsetzung 
aufgenommen werden sollte. 

Der Anregung wird entsprochen. Die textliche 
Festsetzung zu § 2 Nr. 1.f) wird wie folgt ergänzt 
und neu gefasst: 
 
§ 2 Nr. 1f) 
Ausnahmsweise ist im SO Einkaufszentrum in 
unmittelbarem baulichen und funktionalen Zu-
sammenhang mit einem Möbel- und Einrich-
tungshaus im Geltungsbereich des direkt an-
grenzenden Bebauungsplans 2/197 der Gemein-
de Isernhagen eine Verkaufsfläche für Sortimen-
te eines Möbel- und Einrichtungshauses (Möbel 
Heimtextilien ohne Bettwaren und Bettwäsche, 
zentren- und nichtzentrenrelevante und Randsor-
timente eines Einzelhandelsbetriebes mit dem 
Kernsortiment Möbel) zulässig, die bei der Ermitt-
lung der zulässigen Verkaufsfläche mit dem Fak-
tor 0,5 anzusetzen ist.  
Die Verkaufsfläche des Möbel- und Einrichtungs-
hauses darf 3,7 % der auf dem Baugrundstück 
zulässigen Verkaufsfläche nicht überschreiten.  
Verkaufsflächen für zentrenrelevante Randsorti-
mente können nur zugelassen werden, soweit 
dadurch der Anteil zentrenrelevanter Randsorti-
mente an der Gesamtverkaufsfläche für Möbel- 
und Einrichtungshäuser im Geltungsbereich die-
ses Bebauungsplanes und des Bebauungsplanes 
2/197 der Gemeinde Isernhagen den Wert von 
10 % nicht übersteigt. 
 
 
Diese Festlegung für das Gebiet der Stadt Han-
nover ist sinnvoll, da so 
- eine flexible Anordnung der Randsortimente 

innerhalb des Gebäudes ermöglicht wird,  
- die Einhaltung der raumordnerischen Vor-

gaben trotzdem sichergestellt ist und  
- eine Beeinträchtigung der untersuchten 

Zentren und Innenstädte vermieden wird. 
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Hinsichtlich der Vermeidung von nicht mehr als 
verträglich geltenden Auswirkungen auf die un-
tersuchten Nachbargemeinden ist es irrelevant, 
wo innerhalb des Möbel- und Einrichtungshau-
ses die Randsortimente angeordnet sind, solan-
ge insgesamt die 10%-Marke nicht überschritten 
wird.  

   

10.4 Zur Verträglichkeitsanalyse der GfK GeoMarke-
ting wird darauf hingewiesen, dass es nicht 
plausibel erscheint, warum bei der Abgrenzung 
des Einzugsgebiets die Stadt Celle der Zone II 
und die Gemeinde Uetze der Zone III zugeord-
net wurde. Denn die Kfz-Fahrzeit Uetze -
Altwarmbüchen ist seit Inbetriebnahme der 
Ortsumgehung Burgdorf Nord (B 188) nicht 
mehr länger, als die Kfz-Fahrzeit Celle - Alt-
warmbüchen. Es wird angeregt diese Entfer-
nung zu überprüfen. 
 

Zu der Zonierung ist folgendes anzumerken: 
 
- Die Zone III wird ausschließlich durch die 

Reichweite der Möbelhäuser bestimmt. Da 
das originäre Einzugsgebiet von Möbelhäu-
sern dabei größer ist als bei SB-
Warenhäusern und Fachmärkten, reicht sie 
deutlich über die Zone II hinaus.  

- Die Gemeinde Uetze ist ein Grundzentrum 
und hat somit den Grundbedarf der in ihrem 
Einzugsgebiet lebenden Bevölkerung abzu-
decken. Möbelhäuser gehören jedoch  nicht 
dazu. 

 
Vor diesem Hintergrund wurde die Gemeinde 
Uetze ungeachtet der Zeit-/Wege-Distanz und 
der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur nicht in 
die Untersuchungen der GfK mit einbezogen.  
 
Entsprechendes gilt übrigens auch für andere 
Gemeinden in allen untersuchten Zonen. 
 

   

11.0 Stadt Lehrte 
Schreiben vom 15.05.2012 
 
Die Stadt Lehrte sieht die vorgelegte abgestimm-
te Planung der Kommunen Hannover und Isern-
hagen mit Sorge. 
 
Mit der Erarbeitung des Einzelhandelskonzeptes 
der Stadt Lehrte ist deutlich geworden, dass 
Lehrte seine Versorgungsfunktion als Mittelzent-
rum nicht in vollem Umfang erfüllt. Das Fach-
marktzentrum Lahe-Altwarmbuchen generiert 
dabei einen erheblichen Kaufkraftabfluss, der 
durch Erweiterungen oder Umstrukturierungen 
der Sortimente noch verschärft würde. 
 
Die Befürchtungen der Stadt Lehrte finden sich 
auch in den Aussagen des Einzelhandelskon-
zepts der Stadt Hannover wieder, das feststellt, 
dass der Standort bereits ein großes Angebot 
zentrenrelevanter Sortimente aufweist und des-
halb bei der künftigen Entwicklung dieses Stand-
ortes auf die Bestandssicherung geachtet werden 
sollte, damit die Konkurrenzsituation zu den zent-
ralen Versorgungsbereichen nicht weiter ver-
stärkt wird. 
 
Die Stadt Lehrte plädiert deshalb dafür die 
rechtskräftigen Verkaufsflächenbegrenzungen 

 
 
 
Die vorgebrachten Bedenken werden zurückge-
wiesen. Hierzu ist folgendes anzumerken: 
 
Mit dem Bebauungsplan 1369 – 2. Änderung der 
LHH und dem angrenzenden B-Plan Nr. 2/197 
der Gemeinde Isernhagen werden insgesamt 
nicht mehr Verkaufsflächen ermöglicht, als be-
reits heute mit den rechtskräftigen Bauleitplänen 
der beiden Kommunen zulässig sind. Dies gilt 
auch für die Regelungen hinsichtlich der beiden 
Varianten zur Realisierung eines großen Ein-
kaufszentrums oder alternativ eines kleineren 
Einkaufszentrums mit einem Möbelmarkt. Mit 
der B-Plan-Änderung werden lediglich die bisher 
festgesetzten absoluten Obergrenzen der Ver-
kaufsflächen unter Berücksichtigung neuerer 
Rechtssprechung durch Verkaufsflächenzahlen 
bezogen auf das Baugrundstück ersetzt. 
 
Auf der Grundlage des geltenden Planungs-
rechts liegt bereits ein genehmigter Bauantrag 
vor. Die Umsetzung ist bisher nicht erfolgt, da 
jetzt für die Anordnung der Baumassen auf dem 
Grundstück ein anderes Konzept verfolgt wird, 
bei dem die Anordnung einer zentralen Grund-
stückszufahrt mit zentralen Stellplatzflächen 
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nicht nur in Bezug auf ein sonstiges Fachmarkt-
zentrum, sondern auch im Zusammenhang mit 
der Ansiedlung eines Möbelhauses beizubehal-
ten. 
 
In der Begründung zum Bebauungsplan wird 
zum Beeinträchtigungsverbot ausgeführt, dass 
mit dem in Aufstellung befindlichen Bebauungs-
plan der Stadt Hannover und dem angrenzen-
den Bebauungsplanentwurf Nr. 2/197 der Nach-
bargemeinde Isernhagen insgesamt nicht mehr 
Verkaufsflächen ermöglicht werden, als heute 
hinsichtlich der Art und des Umfangs bereits 
zulässig sind und auf dieser Basis auch umge-
setzt werden können. Diesen Ausführungen 
kann ich nicht folgen 
 

ermöglicht wird. Damit wird nicht nur die städte-
bauliche Situation, sondern insbesondere auch 
die Funktionsfähigkeit der Opelstraße verbessert 
und die Verkehrssicherheit für die Kunden und 
Beschäftigten erhöht.  
 
Die Region Hannover stellt in ihrer raumordneri-
schen Beurteilung im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB ausdrücklich 
fest, dass die beabsichtigten Änderungen der 
beiden vorliegenden und raumordnerisch zu 
beurteilenden Bebauungspläne Nr. 1369 – 2. 
Änderung der LHH und Nr. 2/197 der Gemeinde 
Isernhagen die Überbaubarkeit des Grundstü-
ckes betreffen und mit ihren Festsetzungen im 
Rahmen der regionalplanerischen Festlegung 
zum „herausgehobenen Fachmarktstandort mit 
regionaler Bedeutung" Lahe-Altwarmbüchen 
bleiben und deshalb an die Ziele der Raumord-
nung angepasst sind. 
 
Auch das vorliegende Gutachten der GfK kommt 
zu folgendem Ergebnis (Zitat, S. 54): 
 
In Lehrte ist ein etwas größerer Möbelanbieter 
am Innenstadtrand vorhanden, so dass in der 
Lehrter Innenstadt ungünstigstenfalls Umsatz-
Umverteilungen von gut 7 % möglich erschei-
nen, die aber noch deutlich unter 10 % liegt. In 
absoluten Zahlen ist die Umverteilung jedoch 
gering, die Warengruppe leistet nur einen gerin-
gen Beitrag zur Versorgungsfunktion und ist 
auch für die Attraktivität des Zentrums wenig 
prägend.  
Eine nachhaltige Beeinträchtigung ist in Anbe-
tracht der Höhe der Umverteilung nicht zu er-
warten. Im Durchschnitt liegt die Umverteilung 
bei sehr geringen 1,6 %.  
Nennenswert ist ferner die moderate und ver-
trägliche Umverteilungsquote von 4,2 % bei 
Bekleidung/Schuhen. U.a. wegen des Expert-
Technikmarktes in der Zuckerfabrik ist auch im 
Technikbereich eine Umsatz-Umverteilung 
nachweisbar, die mit 1,4 % aber auf einem sehr 
geringen Niveau rangiert. 
 
Damit liegen die möglichen Umsatz-
Umverteilungen im niedrigen einstelligen Be-
reich, so dass die Auswirkungen i.d.R. in einem 
unbedenklichen bzw. absolut unbedenklichen 
Niveau rangieren. 
 
Variante 2 – großes Einkaufszentrum  
(Auszug, S. 60) 
[…] Insbesondere in den nah am Mikro-Standort 
gelegenen Innenstädten und Zentren sind 
durchschnittlicheQuoten in ähnlicher Größen-
ordnung (ca. 3,7 % bei Worst Case-
Betrachtung) zu erwarten, […] 
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In einigen Warengruppen sind die Umsatz-
Umverteilungen sehr gering oder liegen teilwei-
se unterhalb der Nachweisgrenze und werden 
nicht einzeln ausgewiesen. In vielen Waren-
gruppen und Zentren liegen die Quoten auf ei-
nem mittleren Niveau und geben keinen Anlass 
zur Besorgnis. 
 
In wenigen Warengruppen und Innenstädten 
werden teilweise hohe Umverteilungsquoten 
erreicht. Dies trifft in erster Linie zu auf die Wa-
rengruppe Bekleidung/ Textilien, Schuhe/ Le-
derwaren, und dort auf die zum Projekt nächst-
gelegenen Zentren. In dieser für das Einzelhan-
delsangebot von Innenstädten und anderen 
hochrangigen Zentren typischen Warengruppe 
entfällt der eindeutig größte Teil der Umvertei-
lungen auf die betrachteten Zentren. Die errech-
neten Umverteilungsquoten liegen zwischen 0,7 
und 11,2 % und somit punktuell leicht oberhalb 
der vielfach zur Bewertung der Verträglichkeit 
herangezogenen 10 %-Schwelle. In dieser Wa-
rengruppe ist die größte Angebotsausweitung 
geplant und ist die Angebotsverbesserung im 
Vergleich zu den Innenstädten am stärksten 
spürbar. […]  
In den übrigen Warengruppen fallen die Auswir-
kungen geringer aus. (Die Umverteilungsquoten 
übersteigen i.d.R. die 5%-Marke nicht oder lie-
gen z.T. erheblich darunter.) 
 
Vor diesem Hintergrund werden im Vergleich 
zum geltenden Planungsrecht  mit der textlichen 
Festsetzung § 2 Nr. 1c die Warengruppen Be-
kleidung/Textilien, Schuhe/Lederwaren in ihrer 
flächenmäßigen Ausdehnung auf 45 % der zu-
lässigen Verkaufsfläche beschränkt, um sicher-
zustellen, dass nachteilige Auswirkungen für die 
Nachbargemeinden  vermieden werden und um 
deutlich zu machen, dass mit der Planung in 
jedem Fall eine raumverträgliche Entwicklung 
des FMZ angestrebt wird. Darüber hinaus ge-
hende Begrenzungen und weitere Differenzie-
rungen von Verkaufsflächen für einzelne Wa-
rengruppen werden aufgrund der Ergebnisse 
des GfK-Gutachtens nicht für notwendig erach-
tet. 

   

11.1 Nach den rechtskräftigen Bebauungsplänen der 
benachbarten Kommunen wird für die Ansied-
lung, eines Möbelhauses die Verkaufsfläche mit 
dem Bonusfaktor 0,5 versehen, der zu einer Ver-
doppelung der zulässigen Verkaufsfläche gegen-
über sonstigen Fachmärkten führt. Dieser Bonus-
faktor gilt auch für Randsortimente, die auf 10 % 
der Verkaufsfläche und auf die Warengruppen 
Haushaltswaren, Geschenkartikel und Elektroar-
tikel (ohne Unterhaltungselektronik und Informa-
tions- und Kommunikationstechniken) beschränkt 
ist. Andere als die bisher als Rand-Sortimente 

Aus Sicht der Stadt Hannover sind gegenüber 
den bisherigen planungsrechtlichen Vorgaben 
für die Verkaufsflächen und Sortimente keine 
wesentlichen inhaltlichen Änderungen vorge-
nommen worden, da der Bonusfaktor von 0,5 
auch bisher schon für die Randsortimente eines 
Möbel- und Einrichtungshauses galt. Auch be-
züglich der Warengruppen ergeben sich keine 
wesentlichen Änderungen, da die zu einem Mö-
bel- und Einrichtungshauses gehörenden Stan-
dardsortimente gleich geblieben sind. 
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festgesetzten Warengruppen und Flächenanteile 
sollten auch künftig nicht in den Genuss der Bo-
nusregelung kommen. Die vorgelegten Be-
bauungspläne beider Standortkommunen wei-
chen von der vorgenannten Regelung ab. 
 
Der vorgelegte Entwurf des Bebauungsplans Nr. 
1369, 2 Änderung der Stadt Hannover nimmt die 
zentrenrelevante Warengruppe Heimtextilien in 
das Kernsortiment für die Bonusregelung auf. 
Des Weiteren werden die zentren- und nicht 
zentrenrelevanten Randsortimente eines Möbel-
hauses weder definiert noch ihr Anteil an der 
Verkaufsfläche begrenzt. Damit werden für die 
auf hannoverschem Gebiet vorgesehenen 1.346 
m² VK eines Möbelhauses komplett für nicht nä-
her bezeichnete zentrenrelevante Sortimente 
zugelassen. 
 
 

Der vorgebrachte Einwand wird jedoch dahinge-
hend berücksichtigt, dass die textliche Festset-
zung zu § 2 Nr. 1.f) wird wie folgt ergänzt und 
neu gefasst wird: 
 
§ 2 Nr. 1f) 
Ausnahmsweise ist im SO Einkaufszentrum in 
unmittelbarem baulichen und funktionalen Zu-
sammenhang mit einem Möbel- und Einrich-
tungshaus im Geltungsbereich des direkt an-
grenzenden Bebauungsplans 2/197 der Gemein-
de Isernhagen eine Verkaufsfläche für Sortimen-
te eines Möbel- und Einrichtungshauses (Möbel 
Heimtextilien ohne Bettwaren und Bettwäsche, 
zentren- und nichtzentrenrelevante und Randsor-
timente eines Einzelhandelsbetriebes mit dem 
Kernsortiment Möbel) zulässig, die bei der Ermitt-
lung der zulässigen Verkaufsfläche mit dem Fak-
tor 0,5 anzusetzen ist.  
Die Verkaufsfläche des Möbel- und Einrichtungs-
hauses darf 3,7 % der auf dem Baugrundstück 
zulässigen Verkaufsfläche nicht überschreiten.  
Verkaufsflächen für zentrenrelevante Randsorti-
mente können nur zugelassen werden, soweit 
dadurch der Anteil zentrenrelevanter Randsorti-
mente an der Gesamtverkaufsfläche für Möbel- 
und Einrichtungshäuser im Geltungsbereich die-
ses Bebauungsplanes und des Bebauungsplanes 
2/197 der Gemeinde Isernhagen den Wert von 
10 % nicht übersteigt. 
 
Diese Festlegung für das Gebiet der Stadt Han-
nover ist sinnvoll, da so 
- eine flexible Anordnung der Randsortimente 

innerhalb des Gebäudes ermöglicht wird,  
- die Einhaltung der raumordnerischen Vorga-

ben trotzdem sichergestellt ist und  
- eine Beeinträchtigung der untersuchten Zen-

tren und Innenstädte vermieden wird. 
 
Hinsichtlich der Vermeidung von nicht mehr als 
verträglich geltenden Auswirkungen auf die un-
tersuchten Nachbargemeinden ist es irrelevant, 
wo innerhalb des Möbel- und Einrichtungshau-
ses die Randsortimente angeordnet sind, solan-
ge insgesamt die 10%-Marke nicht überschritten 
wird.  

   

11.2 Der parallel ins Verfahren gegebene Bebauungs-
plan Nr. 2/197 der Gemeinde Isernhagen bezieht 
ebenfalls zentrenrelevante Heimtextilien sowie 
nicht näher bezeichnete nicht zentrenrelevante 
Randsortimente in das unbegrenzte Kernsorti-
ment Möbel ein. Zentrenrelevante Randsortimen-
te werden auf 10 % VK begrenzt, allerdings um-
fassen die zugelassenen Warengruppen die 
komplette Palette nahversorgungs- und zentren-
relevanter Sortimente, überwiegend ohne Bezug 
zum Kernsortiment Möbel. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.  
 
Allerdings betrifft sie die textlichen Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes der Gemeinde Isern-
hagen.  
 
Eine Abwägung durch die LHH ist hierzu nicht 
möglich. 
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11.3 Die Stadt Lehrte wendet sich nicht gegen die 

festgesetzten Sortimente an sich, die tatsächlich 
auch heute schon zulässig sind. Vielmehr wendet 
sich die Stadt Lehrte gegen die Ausweisung des 
Bonusfaktors 0,5 auf weitere Sortimente, da sich 
dadurch eine erhebliche Umstrukturierung der 
Warengruppen und eine Erweiterung der Ver-
kaufsflächen insbesondere auch zentrenrelevan-
ter Sortimente bezogen auf das Gesamtprojekt 
um mehrere tausend qm Verkaufsfläche ergibt 
(unter diesem Aspekt bekommt auch die gering-
fügige Überschreitung der Verkaufsfläche, die mit 
der Umstellung der Festsetzungsmethodik argu-
mentiert wird, etwas Gewicht).  
 
Der Faktor 0.5 für die Verkaufsflächen Möbel-
haus wird damit begründet, dass die Ausstellung 
und der Verkauf von Möbeln einen erheblich 
größeren Flächenanspruch hat als z.B. Textilien 
oder Schuhe. Für die zusätzlich in diese Rege-
lung einbezogenen Sortimente ist diese Grundla-
ge nicht zu erkennen. Sie sollten deshalb auch 
künftig der vollen Anrechnung der Verkaufsfläche 
unterliegen. 

Hierzu wird auf die Abwägung unter Pkt. 11.0 
und 11.1 verwiesen. 
 
Ergänzend wird noch darauf hingewiesen, dass 
sich der „Anrechnungsfaktor“ von 0,5 in dem § 2 
Nr. 1.f der textlichen Festsetzungen auf die Ge-
samtverkaufsfläche eines Möbel- und Einrich-
tungshauses bezieht. Die Regelung zur Begren-
zung der zentrenrelevanten Randsortimente 
wiederum ist dabei relativ zur Gesamtverkaufs-
fläche zu sehen. Ist z.B. bei einem zur Geneh-
migung gestellten Betrieb unter Anwendung des 
Anrechnungsfaktors von 0,5 eine Gesamtver-
kaufsfläche von 10.000 m² zulässig, so dürfen 
auf maximal 1.000 m² dieser Gesamtverkaufs-
fläche zentrenrelevante Sortimente angeboten 
werden.  
 
Die Festsetzung ist insoweit eindeutig. Die An-
wendung dieser Regelung wird in diesem spezi-
ellen Fall auch nur zugelassen, soweit dadurch 
der Anteil zentrenrelevanter Randsortimente an 
der Gesamtverkaufsfläche für Möbel- und Ein-
richtungshäuser im Geltungsbereich dieses Be-
bauungsplanes und des Bebauungsplanes 
2/197 der Gemeinde Isernhagen den Wert von 
10 % nicht übersteigt. 
 

   

 Ich bitte um weitere Beteiligung im Verfahren 
und gehe davon aus, dass im weiteren Verfah-
ren auch das Sondergutachten zur Prüfung der 
Auswirkungen der angestrebten Nutzungen auf 
die Zentrenstruktur der benachbarten Gemein-
den vorgelegt wird. 

Das GfK-Gutachten liegt vor. 
 
Die Stadt Lehrte wird an dem weiteren Verfah-
ren beteiligt. 
 

   

12.0 Stadt Langenhagen 
Schreiben vom 14.05.2012 
 
Eine Planung mit solcher Dimensionierung und 
Sortimentsvielfalt wie das Einkaufszentrum Alt-
warmbüchen (Fachmarktagglomerat von im Be-
reich der Bebauungspläne 1369, 2. Änd. der 
Landeshauptstadt Hannover und 2/149, 1. Änd. 
der Gemeinde Isernhagen) hätte aus heutiger 
Sicht „auf der grünen Wiese" kaum Realisie-
rungschancen. Derartigen Einzelhandelsgroßpro-
jekten in nicht integrierter Lage und mit entspre-
chenden Auswirkungen auf die benachbarten 
Kommunen bzw. deren zentrale Versorgungsbe-
reiche würde man heute eine ganze Palette von 
städtebaulichen und regionalplanerischen Zielen 
und Grundsätzen entgegen halten. 

 
Insofern ist es nachvollziehbar, dass bei der 
Rechtfertigung der vorliegenden Planung mit 
dem Bestandsschutz argumentiert wird. Aller-
dings ist seitens der Stadt Langenhagen nicht zu 
akzeptieren, dass dieser allein an den Verkaufs-

 
 
 
Die Bedenken der Stadt Langenhagen werden 
zurückgewiesen. Hierzu ist folgendes anzumer-
ken: 
 
Bereits im Rahmen des heutigen Planungsrech-
tes ist nicht nur eine Erweiterung der Verkaufs-
flächen zulässig, sondern unabhängig davon 
auch eine Modernisierung und Umstrukturierung 
im Bestand. Dieses würde bei den derzeit noch 
geltenden überbaubaren Grundstücksflächen in 
jedem Fall ebenfalls zur Erhöhung der Attraktivi-
tät des Einkaufszentrums führen.  
 
Da eine Verlagerung aller Verkaufsflächen in die 
Erdgeschossebene aufgrund der festgesetzten 
GRZ-Werte, die in beiden Kommunen unverän-
dert beibehalten werden, nicht umsetzbar ist, 
müssen auch in dem künftigen Einkaufskauf-
zentrum die Verkaufsflächen wie bisher auf zwei 
Ebenen angeordnet werden. Dieses wird den 
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flächenobergrenzen der rechtskräftigen B-Pläne 
festgemacht wird. Auch die bisherigen 
Baugrenzenregelungen sind in diesem Zusam-
menhang von besonderer Bedeutung. 
 
Denn ohne deren Ausdehnung wären die Ent-
wicklungspotenziale des Einkaufszentrums nur 
noch sehr gering und größere Veränderungen mit 
möglichen Beeinträchtigungen der zentralen 
Versorgungsbereiche aus Sicht der Stadt Lan-
genhagen nicht zu befürchten.  
 
Eine Ausdehnung der Baugrenzen ohne weitere 
Beschränkungen der Sortimente oder Verkaufs-
flächen(zahlen) führt zu einer bisher nicht mögli-
chen Verfestigung und Erweiterung des kriti-
schen Einzelhandelsstandortes „Altwarmbüchen“ 
und wird deshalb seitens der Stadt Langenhange 
angelehnt.  
 
Ich bitte um weitere Beteiligung im Verfahren 
und um Zusendung des vollständigen Einzel-
handelsgutachtens (CFK- Verträglichkeitsanaly-
se)! 
 

Umsatz etwas dämpfen, da Ober- und Unterge-
schosse erfahrungsgemäß weniger gut ange-
nommen und frequentiert werden als Flächen im 
Erdgeschoss.  
 
Mit der Neuordnung der überbaubaren Grund-
stücksflächen wird lediglich eine größere Flexibi-
lität bei der Verteilung der Baumasse auf dem 
Grundstück sowie bei der Anordnung einer zent-
ralen Grundstückszufahrt und der Stellplatzflä-
chen ermöglicht. Mit der zentralen Zufahrt wird 
insbesondere auch die Funktionsfähigkeit der 
Opelstraße verbessert und die Verkehrssicher-
heit für die Kunden und Beschäftigten erhöht.  
 
Darüber hinaus sind auch folgende Aspekte in 
die Abwägung mit einzustellen: 
 
Mit dem Bebauungsplan 1369 – 2. Änderung der 
LHH und dem angrenzenden B-Plan Nr. 2/197 
der Gemeinde Isernhagen werden insgesamt 
nicht mehr Verkaufsflächen ermöglicht, als be-
reits heute mit den rechtskräftigen Bauleitplänen 
der beiden Kommunen zulässig sind. Dies gilt 
auch für die Regelungen hinsichtlich der beiden 
Varianten zur Realisierung eines großen Ein-
kaufszentrums oder alternativ eines kleineren 
Einkaufszentrums mit einem Möbelmarkt.  
 
Vielmehr werden im Vergleich zum geltenden 
Planungsrecht u.a. mit der textlichen Festset-
zung § 2 Nr. 1c  die zulässige Warengruppen 
Bekleidung/Textilien, Schuhe/Lederwaren in 
ihrer flächenmäßigen Ausdehnung auf 45 % der 
zulässigen Verkaufsfläche beschränkt, um nach-
teilige Auswirkungen für die Nachbargemeinden 
zu vermeiden und deutlich zu machen, dass mit 
der Planung in jedem Fall eine raumverträgliche 
Entwicklung des FMZ angestrebt wird. 
 
Die Region Hannover stellt in ihrer raumordneri-
schen Beurteilung im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB ausdrücklich 
fest,  
 
- dass die beabsichtigten Änderungen der 

beiden vorliegenden und raumordnerisch zu 
beurteilenden Bebauungspläne Nr. 1369 – 
2. Änderung der LHH und dem angrenzen-
den B-Plan Nr. 2/197 der Gemeinde Isern-
hagen die Überbaubarkeit des Grundstü-
ckes betreffen und  

- dass mit ihren Festsetzungen im Rahmen 
der regionalplanerischen Festlegung zum 
„herausgehobenen Fachmarktstandort mit 
regionaler Bedeutung" Lahe-Altwarmbüchen 
bleiben und  

- deshalb an die Ziele der Raumordnung an-
gepasst sind. Diese Beurteilung wird durch 
das vorliegende Gutachten der GfK gestützt. 
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Außerdem würde eine Zurücknahme der Nut-
zungsmöglichkeiten hinter das derzeit geltende 
Baurecht zu Schadenersatzansprüchen des 
Eigentümers führen. Auf der Grundlage der be-
stehenden Bebauungspläne liegt bereits ein 
genehmigter Bauantrag vor. Die Umsetzung ist 
bisher nicht erfolgt, da jetzt für die Anordnung 
der Baumassen auf dem Grundstück ein ande-
res Konzept verfolgt wird, bei dem die Anord-
nung einer zentralen Grundstückszufahrt mit 
zentralen Stellplatzflächen ermöglicht wird. Da-
mit wird nicht nur die städtebauliche Situation, 
sondern insbesondere auch die Funktionsfähig-
keit der Opelstraße verbessert und die Ver-
kehrssicherheit für die Kunden und Beschäftig-
ten erhöht.  
 

   

13.0 Stadt Celle 
Schreiben vom 22.05.2012 
 
Von Seiten der Stadt Celle kann zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt der Grad der Betroffenheit noch 
nicht abgeschätzt werden. Ich bitte daher um 
eine erneute Beteiligung im nächsten Planungs-
schritt.  
 
Was den Umfang und den Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung betrifft, kann ich keine Angaben 
machen. 
 

 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
Die Stadt Celle wird am weiterten Verfahren 
beteiligt werden. 
 
Keine Änderung der Planung. 

   

14.0 Einzelhandelsverband Hannover (HVH) 
Schreiben vom 18.05.2012 
 
Mit Schreiben vom 11.04.2012 hatte uns die 
Landeshauptstadt Hannover und mit Schreiben 
vom 20.04.2012 die Gemeinde Isernhagen auf-
gefordert, zu dem o.g. Planvorhaben Stellung 
zunehmen. Nach dem uns nunmehr auch das 
aktualisierte GfK-Gutachten zur Verfügung steht, 
kommen wir diese Bitte gerne nach. Auf Grund 
der fortgeschrittenen Zeit und auf Bitte von Herrn 
Holland (LHH) antworte ich Ihnen direkt. 
 
Die Planungsüberlegungen im Plangebiet be-
schäftigen alle Beteiligten ja nun schon seit Jah-
ren. Zahlreiche Bedenken wurden auch im Rah-
men der 7. Änderung des RROP ausgetauscht, 
diskutiert und abgewogen.  
 
Aus unserer Sicht werden die Planungen unver-
ändert im Sinne einer geordneten und zukunfts-
trächtigen Handelsentwicklung in der Region 
Hannover als nicht hilfreich eingestuft – aber es 
erscheint mir müßig, noch einmal alle Argumente 
aus der Vergangenheit zu bemühen. 
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14.1 Die nunmehr vorliegende, aktualisierte Wir-
kungsanalyse zeigt für die umliegenden Innen-
städte keine nennenswerten, kritischen Umsatz-
umlenkungsergebnisse auf.  Das ist auch nach-
vollziehbar, da wesentliche Sortimentsgruppen in 
der Regel in den herausgehobenen Fachmarkt-
standorten geführt werden. Hier dürften nach 
unserer Einschätzung die Umlenkungswirkungen 
in wesentlich deutlicherer Form sichtbar werden 
– Zahlen für eine solche Betrachtung liefert das 
Gutachten nicht. 

Im Sinne der Raumordnung und Landesplanung 
sind die Zentren und Innenstädte der Gemein-
den in der Region vor nachhaltigen Beeinträch-
tigungen und Funktionsverlust sowie dem Ent-
stehen städtebaulicher Missstände zu schützen, 
damit sie die ihnen zugewiesenen Versorgungs-
aufgaben entsprechend der hierarchischen 
Funktionsteilung erfüllen können und entwick-
lungsfähig bleiben. 
 
Darunter fallen aber nicht die Fachmarktstandor-
te außerhalb der Zentren. Insofern ist eine gu-
tachterliche Betrachtung hierzu nicht erforder-
lich. 
 
Außerdem lässt sich aus dem Beeinträchti-
gungsverbot kein allgemeiner Schutz vor Wett-
bewerb ableiten, weder in den Zentren, noch für 
konkurrierende Fachmärkte in Gewerbegebiets-
lagen. Dies gilt auch für die im RROP festge-
setzten herausgehobenen Fachmarktstandorte.  
 
Diese sind im RROP u.a. deshalb explizit aus-
gewiesen, um die Entwicklung von großflächi-
gen Fachmärkten außerhalb der Zentren auf 
diese Bereiche zu fokussieren, den für Innen-
städte nicht geeigneten Betriebstypen Ansied-
lungsmöglichkeiten zu bieten und Festlegungen 
zum Schutz der Innenstädte zu treffen, nicht um 
sie vor Entwicklungen des Wettbewerbs zu 
schützen. 
 

   

14.2 Darüber hinaus geht der Gutachter von einer 
angenommenen Sortimentszusammensetzung 
aus, die aber durch keinerlei Vorgaben durch die 
vorliegende Planung erhärtet wird. Deshalb sind 
die Zahlen des Gutachtens nur eine Art „Aus-
schnittbetrachtung“ – da die zu Grunde liegende 
Sortimentszusammensetzung variabel ist, muss 
dieses auch für die Ergebnisse gelten. 
 
 

Richtig ist, dass die beiden untersuchten Varian-
ten nur zwei von vielen theoretisch möglichen 
Sortimentszusammensetzungen abbilden. Diese 
entsprechen aber dem derzeitigen Stand der 
Kenntnis und orientiert sich an vergleichbaren 
und anerkannten Großprojekten (wie z.B. 
Dodenhof bei Bremen). 
 
Es bedeutet darüber hinaus auch nicht, dass die 
möglichen Auswirkungen des Vorhabens unter-
zeichnet würden. Vielmehr haben die Gutachter 
in Abstimmung mit der Stadt für die Untersu-
chungen zwei Varianten zugrunde gelegt, die 
die beiden Extreme des Bebauungsplans abbil-
den. 
 
So wird in der Variante 1 eine Konzeption unter-
sucht, die mit Blick auf die Größe des Möbelhau-
ses und seines Randsortimentes sowie auf den 
Verkaufsflächenumfang insgesamt den Worst 
Case darstellt (40.000 m² Möbelhaus und 24.000 
m² Einkaufszentrum mit Fachmärkten und 
Shops). Obwohl tatsächlich ein kleineres Möbel-
haus geplant wird, wurde dennoch mit dem Ext-
remfall gerechnet, um den maximalen vom B-
Plan ermöglichten Flächenumfang abzuschätzen. 
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In der Variante 2 wird dagegen die Konzeption 
untersucht, die den maximal zulässigen Umfang 
an Fachmärkten umfasst. Dabei wird davon aus-
gegangen, dass diese Fachmärkte überwiegend 
zentrenrelevante Kernsortimente führen, was 
nicht zwingend der Fall sein muss. Insofern stellt 
diese Variante mit Blick auf die zentrenrelevanten 
Sortimente den Worst Case dar (44.000 m² Ein-
kaufszentrum mit Fachmärkten und Shops).  
 
Alle anderen Kombinationen von Möbelhaus und 
Fachmarktzentrum bewegen sich zwischen die-
sen Extremen, mit entsprechend geringeren 
Auswirkungen der beiden Bausteine Möbelhaus 
und Fachmarktzentrum gegenüber Variante 1 
bzw. Variante 2. 
 

  Um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass der 
Bebauungsplan keine feste Sortimentsstruktur 
vorgibt, haben die Gutachter innerhalb der Vari-
anten keine feste Sortimentsstruktur unterstellt, 
sondern rechnen mit warengruppenspezifischen 
Oberkantenwerten, deren Summe über die ins-
gesamt zulässige Verkaufsfläche deutlich hin-
ausgeht.  
 
Würde in einer Warengruppe der Oberkantenwert 
ausgeschöpft, hätte dies aufgrund der gedeckel-
ten Gesamtgröße des Vorhabens in einer ande-
ren Warengruppe zwangsläufig eine Verringe-
rung der Verkaufsfläche zur Folge, und die Aus-
wirkungen in Bezug auf diese würden entspre-
chend geringer ausfallen. Auch gilt es im Allge-
meinen als ausreichend, sich mit Sortiments-
strukturen auseinanderzusetzen, die für den 
Standort realistisch und plausibel erscheinen.  
 
Hierzu ist bei den Überlegungen des Gutachters 
das Konzept des Vorhabenträgers in allen Wa-
rengruppen als Unterkante eingeflossen. Auf 
dieser Basis wurden Aufschläge vorgenommen, 
mit denen die zusätzliche oder alternative An-
siedlung bislang nicht vorgesehener Anbieter mit 
zentrenrelevantem Kernsortiment berücksichtigt 
wurde. Dabei wurde in einigen Warengruppen ein 
Vielfaches dessen untersucht, was am Standort 
tatsächlich geplant ist. Dass in einzelnen Waren-
gruppen mehr Verkaufsfläche realisiert wird als 
angenommen, halten die Gutachter unter den 
heutigen und absehbaren Rahmenbedingungen 
(z.B. Wettbewerbssituation im lokalen und regio-
nalen Umfeld, Kreis der überhaupt für großflächi-
ge Fachmarktflächen in Frage kommenden An-
bieter) für unwahrscheinlich. 
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14.3 Ebenso erscheint uns der Weg der Zusammen-
fassung von verschiedenen Sortimenten zu 
Gruppen in der Betrachtung der Wirkung als sehr 
steinig und schwierig, da hier Sortimente zu-
sammengefasst wurden, da doch sehr unter-
schiedliche Leistungskennzahlen „zusammenge-
rechnet“ wurden. 

Zur Zusammenfassung der Sortimente ist folgen-
des anzumerken: 
 
Die Sortimente Bekleidung/Textilien und Schu-
he/Lederwaren werden sehr häufig zusammen 
angeboten, dies trifft auch auf die betrachteten 
Innenstädte zu. Auch am Vorhabenstandort sol-
len sowohl Bekleidung/Textilien als auch Schu-
he/Lederwaren angeboten werden. Sie können 
durchaus vergleichbare Raumleistungen realisie-
ren. Die Zusammenfassung dieser Sortimente 
wird daher für sinnvoll erachtet. 
 
Die verwendete Sortimentsstruktur stellen einen 
üblichen, teilweise sogar recht feinen Detaillie-
rungsgrad für Wirkungsanalysen und für Sorti-
mentsfestsetzungen in Bebauungsplänen dar.  
Es gibt ferner keinen Grund anzunehmen, dass 
wesentliche Bestandteile der zentrenrelevanten 
Warengruppen bei der Akquisition von Mietern 
außen vor bleiben werden, insbesondere wenn 
diese Sortimente im Umfang der Variante 2 reali-
siert werden sollen, so dass die hier untersuchten 
Sortimente als projektrelevant einzustufen sind. 
 
Zudem ist es ist bei Wirkungsanalysen notwen-
dig, eine Balance zu finden zwischen dem Detail-
lierungsgrad der Berechnungen einerseits sowie 
der Prognosesicherheit und Belastbarkeit der 
Aussagen andererseits. Die Problematik einer zu 
starken Aufsplittung der Sortimente hat dabei den 
Nachteil, dass für viele Branchen/Standorte keine 
Aussagen mehr getroffen werden können oder 
die errechneten Werte aufgrund geringer Umver-
teilungsvolumina nicht aussagekräftig sind. 
 
Um die Zusammenfassung von zentrenrelevan-
ten und nicht zentrenrelevanten Sortimenten 
soweit möglich zu verhindern und die Randsorti-
mente des Möbelhauses gut abbilden zu können, 
wurden bereits einige der von GfK GeoMarketing 
üblicherweise verwendeten Warengruppen feiner 
aufgeteilt. Auf eine weitere Aufteilung der Wa-
rengruppen wurde verzichtet, um zu einer größe-
ren Anzahl an Standorten noch Aussagen treffen 
zu können. 

   
  Abschließend wird noch darauf hingewiesen, 

dass auch die Region Hannover die von der GfK 
erstellte Verträglichkeitsanalyse als nachvollzieh-
bar einstuft und sich der Schlussfolgerung an-
schließt, dass die Realisierung eines Möbelmark-
tes/Einrichtungshauses sowie eine Ergänzung 
der bestehenden Fachmarktnutzungen als ver-
träglich bewertet werden kann. Eine Beeinträch-
tigung der Zentren in ihrer Versorgungsfunktion 
oder Entwicklungsfähigkeit ist nicht zu erwarten.  
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14.4 Unverändert halten wir das jetzt vorgelegte Ver-
fahren mit zwei Varianten, das die tatsächliche 
Ausgestaltung offen lässt, für äußerst problema-
tisch.  Wie seinerzeit im Verfahren zur 7. Ände-
rung des RROP sowohl von IHK als auch vom 
Handelsverband vorgetragen, sehen wir die 
Problematik der „Nicht-Festlegung“ für den Fall, 
dass die jetzige Planung zwar gebäudemäßig 
verwirklicht wird – aber später einer anderen 
Handels-Nutzung zugeführt wird. Hierzu gibt das 
jetzige Planvorhaben keine Lösungsidee.  
 
Wir regen daher mit großem Nachdruck an, sich 
im Rahmen der Planung auf eine Variante festzu-
legen – auch weil wir davon ausgehen, dass 
gegen die Planung von Seiten umliegender Ge-
meinden rechtliche Prüfungen erfolgen werden – 
und da erscheint uns die Variante 1 deutlich we-
niger innenstadtschädlich als die Variante 2. 
 
 

Die Region Hannover stellt in ihrer raumordneri-
schen Beurteilung im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB ausdrücklich 
fest,  
- dass die beabsichtigten Änderungen der 

beiden vorliegenden und raumordnerisch zu 
beurteilenden Bebauungspläne Nr. 1369 – 
2. Änderung der LHH und Nr. 2/197 der 
Gemeinde Isernhagen die Überbaubarkeit 
des Grundstückes betreffen und  

- dass mit ihren Festsetzungen im Rahmen 
der regionalplanerischen Festlegung zum 
„herausgehobenen Fachmarktstandort mit 
regionaler Bedeutung" Lahe-Altwarmbüchen 
bleiben und  

- deshalb an die Ziele der Raumordnung an-
gepasst sind. 

 
Darüber hinaus würde eine Zurücknahme der 
Nutzungsmöglichkeiten hinter das derzeit gel-
tende Baurecht zu Schadenersatzansprüchen 
des Eigentümers führen. Auf der Grundlage der 
bestehenden Bebauungspläne liegt bereits ein 
genehmigter Bauantrag vor. Die Umsetzung ist 
bisher nicht erfolgt, da jetzt für die Anordnung 
der Baumassen auf dem Grundstück ein ande-
res Konzept verfolgt wird, bei dem die Anord-
nung einer zentralen Grundstückszufahrt mit 
zentralen Stellplatzflächen ermöglicht wird. Da-
mit wird nicht nur die städtebauliche Situation, 
sondern insbesondere auch die Funktionsfähig-
keit der Opelstraße verbessert und die Ver-
kehrssicherheit für die Kunden und Beschäftig-
ten erhöht.  
 
Weiterhin gehen die Stadt Hannover und auch 
die Gemeinde Isernhagen davon aus, dass mit 
den vorliegenden Planungen ausreichende Vor-
kehrungen und eindeutige Regelungen getroffen 
wurden, um nachteilige Auswirkungen auf be-
nachbarte Zentren auch bei einem wirtschaftli-
chen Scheitern der Variante 1 zu vermeiden, da 
mit den getroffenen Festsetzungen bei der ge-
bäudemäßigen Realisierung der Variante 1 
(Einkaufszentrum und Möbelhaus) eine voll-
ständige Nutzung der errichteten Flächen nur in 
dieser Nutzungskombination zulässig ist. Würde 
das Möbelhaus nicht als Möbelhaus genutzt 
werden, würde auch der Rechenfaktor 0,5 für 
die Ermittlung der zulässigen Verkaufsfläche 
entfallen und es dürften dann nur 20.000 m² als 
Verkaufsfläche genutzt werden, der Rest würde 
als Leerfläche ungenutzt räumlich abgetrennt 
werden müssen. 
 
Eine Ausweitung anderer Handelsnutzungen auf 
diese Leerflächen wäre ohne erneute Änderung 
der Bebauungspläne und der damit einherge-
henden Beteiligungsverfahren und gutachterli-
chen Überprüfungen nicht möglich. 



h
an

1
2

9
 1

2
0

60
5

 A
b

w
äg

u
n

g 
fr

ü
h

z-
B

et
e

ili
gu

n
g.

d
o

c 

 

 

Planungsbüro Petersen 
Am Uhrturm 1-3   |  30519 Hannover 
fon 0511 838 73 62 | mailbox@pbp-hannover.de 

Stand: 05.06.2012 

 

Nummer 

Stadt Hannover - B-Plan Nr. 1369 – 2. Änderung  
„Einkaufszentrum Altwarmbüchen“ 
Auswertung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 (1) 
BauGB) sowie der Behörden und sonst. TÖB (§ 4 (1) BauGB) 

eingegangene Stellungnahme Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

 

 

28 

 
Zusätzlich wird auf die Abwägung zu Pkt. 14.2 
verwiesen. 
 

   

14.5 Natürlich ist uns die planungsrechtliche Aus-
gangssituation bekannt. Dennoch erwarten wir, 
dass mit der jetzt vorzunehmenden planerischen 
„Endbearbeitung“ eine Festlegung der Verkaufs-
flächengrößen für zentrenrelevante Sortimente 
(ggfs. auch in Bandbreiten) vorgenommen wird, 
die auch bei einem wirtschaftlichen Scheitern der 
Variante 1 Bestand hätte. 
 
Ferner regen wir ebenso nachdrücklich an, die 
Sortimente (auch die Fach-Sortimente des Mö-
belhauses) verbindlich zu definieren. 
 

Der Anregung wird nicht gefolgt.  
 
Lediglich für die Warengruppen Beklei-
dung/Textilien, Schuhe/Lederwarenihrer hält die 
Stadt Hannover eine flächenmäßige Begren-
zung auf 45 % der zulässigen Verkaufsfläche für 
sinnvoll,  
 
- da bei der Variante 2 (großes Einkaufszent-

rum) hier die errechnete Umverteilungsquo-
te zwischen 0,7 und 11,2 % und somit punk-
tuell leicht oberhalb der vielfach zur Bewer-
tung der Verträglichkeit herangezogenen 
10 %-Schwelle liegt, 

- um so eine Quote von weniger als 10 % zu 
sichern und damit mögliche Auswirkungen 
auf benachbarte Zentren für diese Waren-
gruppen auf jeden Fall zu vermeiden. 

 
Darüber hinaus ist aufgrund der raumordneri-
schen Beurteilung durch die Region Hannover 
und unter Berücksichtigung der vorliegenden 
Ergebnisse des GfK-Gutachtens die städtebauli-
che Notwendigkeit zur Festlegung von Verkaufs-
flächengrößen für weitere einzelne Sortimente 
und Warengruppen nicht erkennbar. 
 

   

15.0 IHK 
Schreiben vom 21.05.2012 
 
Gemäß den Planunterlagen wird die Überarbei-
tung der o.g. Bebauungspläne erforderlich, weil 
der Umbau und die Neugestaltung des beste-
henden Einkaufszentrums im westlichen Grund-
stücksbereich und die Neuerrichtung eines Mö-
belhauses im östlichen Abschnitt des Grund-
stücks die bisher festgesetzten Baugrenzen er-
heblich überschreiten. Dabei halten die ange-
strebten Verkaufsflächen die für den PIanbereich 
gegenwärtig bereits zulässigen Grenzwerte ein. 
Auf der Grundlage der beiden oben genannten 
Bebauungspläne ist die Erweiterung des vorhan-
denen Einkaufszentrums Altwarmbüchen auf bis 
zu 44.000 m2 Verkaufsfläche (VKF) für freie Sor-
timente oder - alternativ - auf bis zu 40.000 m2 
für Möbel und maximal 24.000 m2 für freie Sorti-
mente - wie bisher - zulässig. Insgesamt wird 
derzeit laut PIanunterlagen auf ca. 18.000 m2 
Verkaufsfläche Einzelhandel betrieben. 
 
Weiterer Anlass für die Überarbeitung der Be-
bauungspläne sind geänderte planungsrechtliche 
Vorgaben hinsichtlich der Festsetzung von Ver-
kaufsflächenobergrenzen in Sondergebieten. 
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Die Industrie- und Handelskammer Hannover 
trägt bezüglich der Planung folgende Bedenken 
bzw. Anregungen vor: 

   

15.1 In der "Verträglichkeitsanalyse zur Modernisie-
rung und Erweiterung eines Einkaufszentrums, 
Opelstr. 3-5, Hannover-Lahe / lsernhagen-
Altwarmbüchen der GfK GeoMarketing GmbH 
aus September 2011 /Februar 2012 werden zwei 
Umsetzungsvarianten näher gutachterlich analy-
siert. Mit diesen beiden vorgestellten Varianten 
hat der Gutachter aber lediglich einen nicht ver-
bindlich geregelten Ausschnitt an möglichen Rea-
lisierungsformen bewertet. Die fehlenden waren-
gruppenspezifischen Verkaufsflächen- Obergren-
zen lassen auch deutlich andere als die vom 
Vorhabenträger geplanten Sortimentszusam-
mensetzungen in beliebig skalierbarer Form zu. 
 

Richtig ist, dass die beiden untersuchten Varian-
ten nur zwei von vielen theoretisch möglichen 
Sortimentszusammensetzungen abbilden. Diese 
entsprechen aber dem derzeitigen Stand der 
Kenntnis und orientiert sich an vergleichbaren 
und anerkannten Großprojekten (wie z.B. 
Dodenhof bei Bremen). 
 
Es bedeutet darüber hinaus auch nicht, dass die 
möglichen Auswirkungen des Vorhabens unter-
zeichnet würden. Vielmehr haben die Gutachter 
in Abstimmung mit der Stadt für die Untersu-
chungen zwei Varianten zugrunde gelegt, die 
die beiden Extreme des Bebauungsplans abbil-
den. 
 
So wird in der Variante 1 eine Konzeption unter-
sucht, die mit Blick auf die Größe des Möbelhau-
ses und seines Randsortimentes sowie auf den 
Verkaufsflächenumfang insgesamt den Worst 
Case darstellt (40.000 m² Möbelhaus und 
24.000m² Einkaufszentrum mit Fachmärkten und 
Shops). Obwohl tatsächlich ein kleineres Möbel-
haus geplant wird; wurde dennoch mit dem Ext-
remfall gerechnet, um den maximalen von dem 
B-Plan ermöglichten Flächenumfang abzuschät-
zen. 
 
In der Variante 2 wird dagegen die Konzeption 
untersucht, die den maximal zulässigen Umfang 
an Fachmärkten umfasst. Dabei wird davon aus-
gegangen, dass diese Fachmärkte überwiegend 
zentrenrelevante Kernsortimente führen, was 
nicht zwingend der Fall sein muss. Insofern stellt 
diese Variante mit Blick auf die zentrenrelevanten 
Sortimente den Worst Case dar (44.000 m² Ein-
kaufszentrum mit Fachmärkten und Shops).  
 
Alle anderen Kombinationen von Möbelhaus und 
Fachmarktzentrum bewegen sich zwischen die-
sen Extremen, mit entsprechend geringeren 
Auswirkungen der beiden Bausteine Möbelhaus 
und Fachmarktzentrum gegenüber Variante 1 
bzw. Variante 2. 
 

  Um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass der 
Bebauungsplan keine feste Sortimentsstruktur 
vorgibt, haben die Gutachter innerhalb der Vari-
anten keine feste Sortimentsstruktur unterstellt, 
sondern rechnen mit warengruppenspezifischen 
Oberkantenwerten, deren Summe über die ins-
gesamt zulässige Verkaufsfläche deutlich hin-
ausgeht.  
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Würde in einer Warengruppe der Oberkantenwert 
ausgeschöpft, hätte dies aufgrund der begrenz-
ten Gesamtgröße des Vorhabens in einer ande-
ren Warengruppe zwangsläufig eine Verringe-
rung der Verkaufsfläche zur Folge und die Aus-
wirkungen in Bezug auf diese würden entspre-
chend geringer ausfallen. Auch gilt es im Allge-
meinen als ausreichend, sich mit Sortiments-
strukturen auseinanderzusetzen, die für den 
Standort realistisch und plausibel erscheinen.  
 
Hierzu ist bei den Überlegungen des Gutachters 
das Konzept des Vorhabenträgers in allen Wa-
rengruppen als Unterkante eingeflossen. Auf 
dieser Basis wurden Aufschläge vorgenommen, 
mit denen die zusätzliche oder alternative An-
siedlung bislang nicht vorgesehener Anbieter mit 
einem zentrenrelevanten Kernsortiment berück-
sichtigt wurde. Dabei wurde in einigen Waren-
gruppen ein Vielfaches dessen untersucht, was 
am Standort tatsächlich geplant ist. Dass in ein-
zelnen Warengruppen mehr Verkaufsfläche reali-
siert wird als angenommen, halten die Gutachter 
unter den heutigen und absehbaren Rahmenbe-
dingungen (z.B. Wettbewerbssituation im lokalen 
und regionalen Umfeld, Kreis der überhaupt für 
großflächige Fachmarktflächen in Frage kom-
menden Anbieter) für unwahrscheinlich. 
 

  Auch die Region Hannover stuft die von der GfK 
erstellte Verträglichkeitsanalyse als nachvollzieh-
bar ein und schließt sich der Schlussfolgerung 
an, dass die Realisierung eines Möbelmark-
tes/Einrichtungshauses sowie eine Ergänzung 
der bestehenden Fachmarktnutzungen als ver-
träglich bewertet werden kann. Eine Beeinträch-
tigung der Zentren in ihrer Versorgungsfunktion 
oder Entwicklungsfähigkeit ist nicht zu erwarten.  
 

   

15.2 In der Wirkungsanalyse ergibt sich der Umsatz-
zuwachs aus dem erwarteten Gesamtumsatz 
nach Modernisierung/Erweiterung, abzüglich des 
heute bereits gebundenen Bestandsumsatzes. 
Dieses Vorgehen ist problematisch, weil für den 
Bestand keine sortimentsbezogenen Flächen-
größen im gültigen Bebauungsplan festgesetzt 
sind. 
 

Der Einwand ist nicht nachvollziehbar.  
 
Um abschätzen zu können, welche Auswirkun-
gen sich nun durch die Modernisierung/ Erweite-
rung des Fachmarktzentrum im Vergleich zum 
heutigen Bestand tatsächlich ergeben, ist es 
durchaus sinnvoll, die vorhandenen, konkret 
vorliegenden Bestandsdaten als Berechnungs-
basis zu verwenden, da die bestehenden Ein-
zelhandelsnutzungen am Vorhabenstandort 
bereits heute faktisch einen Teil der im Einzugs-
gebiet vorhandenen Kaufkraft binden. 
 
Der erzielte Umsatz hat also bereits heute Aus-
wirkungen auf die regionalen Kaufkraftströme 
bzw. auf die Einzelhandelsstrukturen im relevan-
ten Umfeld, da den Wettbewerbern dieses Po-
tenzial nicht mehr zur Verfügung steht. Diese 
Wirkung ist unabhängig von etwaigen Festset-
zungen in den aktuell gültigen Bebauungsplä-
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nen. Den Bestandsumsatz nicht als neutral zu 
bewerten, würde bedeuten, die Wirkungen der 
bereits bestehenden Einzelhandelsnutzungen 
doppelt zu berücksichtigen. 
 
Im Vergleich dazu ist z.B. ein Möbelhaus zwar 
planungsrechtlich zulässig, vor Ort aber nicht 
existent und hat somit bisher keine regionalen 
Auswirkungen auf die Kaufkraftströme.  

   

15.3 Aufgrund unterschiedlicher betriebswirtschaftli-
cher Leistungskennzahlen und der fehlenden 
Differenzierbarkeit von Bestandsdaten und Um-
satzwirkungen halten wir das Zusammenfassen 
von Sortimenten zu größeren Bereichen wie Be-
kleidung/Textilien, Schuhe/Lederwaren oder Bü-
cher/Schreibwaren, Uhren/ Schmuck für nicht 
akzeptabel. Hinzu kommt, dass bei zusammen-
gefassten Sortimentsgruppen die Nachvollzieh-
barkeit der Auswirkungen in einzelnen Sortimen-
ten unmöglich wird. 
 
 

Zur Zusammenfassung der Sortimente ist folgen-
des anzumerken: 
 
Die Sortimente Bekleidung/Textilien und Schu-
he/Lederwaren werden sehr häufig zusammen 
angeboten, dies trifft auch auf die betrachteten 
Innenstädte zu. Auch am Vorhabenstandort sol-
len sowohl Bekleidung/ Textilien als auch Schu-
he/Lederwaren angeboten werden. Sie können 
durchaus vergleichbare Raumleistungen realisie-
ren. Die Zusammenfassung dieser Sortimente 
wird daher für sinnvoll erachtet. 
 
Die verwendete Sortimentsstruktur stellen einen 
üblichen, teilweise sogar recht feinen Detaillie-
rungsgrad für Wirkungsanalysen und für Sorti-
mentsfestsetzungen in Bebauungsplänen dar-
stellt. Es gibt ferner keinen Grund anzunehmen, 
dass wesentliche Bestandteile der zentrenrele-
vanten Warengruppen bei der Akquisition von 
Mietern außen vor bleiben werden, insbesondere 
wenn diese Sortimente im Umfang der Variante 2 
realisiert werden sollen, so dass die hier unter-
suchten Sortimente als projektrelevant einzustu-
fen sind. 
 
Zudem ist es ist bei Wirkungsanalysen notwen-
dig, eine Balance zu finden zwischen dem Detail-
lierungsgrad der Berechnungen einerseits sowie 
der Prognosesicherheit und Belastbarkeit der 
Aussagen andererseits. Die Problematik einer zu 
starken Aufsplittung der Sortimente hat dabei den 
Nachteil, dass für viele Branchen/Standorte keine 
Aussagen mehr getroffen werden können oder 
die errechneten Werte aufgrund geringer Umver-
teilungsvolumina nicht aussagekräftig sind. 
 
Um die Zusammenfassung von zentrenrelevan-
ten und nicht zentrenrelevanten Sortimenten 
soweit möglich zu verhindern und die Randsor-
timente des Möbelhauses gut abbilden zu kön-
nen, wurden bereits einige der von GfK Geo-
Marketing üblicherweise verwendeten Waren-
gruppen feiner aufgeteilt. Auf eine weitere Auf-
teilung der Warengruppen wurde verzichtet, um 
zu einer größeren Anzahl an Standorten noch 
Aussagen treffen zu können. 
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  Abschließend wird noch darauf hingewiesen, 
dass auch die Region Hannover die von der GfK 
erstellte Verträglichkeitsanalyse als nachvollzieh-
bar einstuft und sich der Schlussfolgerung an-
schließt, dass die Realisierung eines Möbelmark-
tes/Einrichtungshauses sowie eine Ergänzung 
der bestehenden Fachmarktnutzungen als ver-
träglich bewertet werden kann. Eine Beeinträch-
tigung der Zentren in ihrer Versorgungsfunktion 
oder Entwicklungsfähigkeit ist nicht zu erwarten.  

   

15.4 Die der Berechnung der Umsatzumlenkungen 
zugrunde gelegten Flächenproduktivitäten (€/m2 
Verkaufsfläche) sehen wir im Bereich des perio-
dischen Bedarfs sowie bei den Segmenten "übri-
ge Technik" (6.200 €/m2 VKF) und "Beklei-
dung/Textilien, Schuhe/Lederwaren" (2.500 €/m2 
VKF) als zu defensiv angesetzt an. So liegt im 
Technikbereich die durchschnittliche Flächenleis-
tung z. B. in der Media/Saturn-Gruppe bei ca. 
7.000 €/m2 VKF. Für das heterogene, konstitutiv 
zentrenrelevante Leitsortiment "Beklei-
dung/Textilien, Schuhe/Lederwaren" halten wir 
im Sinne eines "worst-case-Szenarios" eine Flä-
chenleistung, die an rund 3.000 €/m2 Verkaufs-
fläche heranreicht, für realitätsnäher. 

Die Bedenken hinsichtlich der zugrunde gelegten 
Flächenproduktivitäten werden zurückgewiesen. 
 
Beim periodischen Bedarf haben die Gutachter 
Flächenproduktivitäten - je nach Variante - von 
4.500 bis 4.900 Euro/m² angesetzt. Diese Werte 
sind bereits als hoch zu etikettieren. Zwar errei-
chen manche Betreiber vereinzelt auch höhere 
Werte (z.B. ausgewählte Lebensmittel-
Discounter), doch ist es aufgrund der Tatsache, 
dass real,- seinen bestehenden Standort beibe-
halten will sowie v.a. angesichts des in dieser 
Warengruppe insgesamt unterstellten Verkaufs-
flächenumfangs (11.300 m² Verkaufsfläche in der 
Variante 2) nicht realistisch, dass ausschließlich 
solche leistungsstarken Anbieter angesiedelt 
werden können. 
 
In der Variante 1 wurde eine Steigerung der Flä-
chenproduktivität gegenüber dem heutigen Ni-
veau angenommen (durch Attraktivitätssteige-
rung des bestehenden Anbieters oder Anbieter-
wechsel). Schließlich ist hinzuzufügen, dass auch 
bei Ansatz einer etwas höheren Flächenprodukti-
vität angesichts der durchweg sehr geringen 
ermittelten Umverteilungsquoten nicht mit nach-
haltigen Auswirkungen zu rechnen wäre.  
 
In der Warengruppe übrige Technik wurde von 
dem Gutachter eine Flächenproduktivität von 
6.200 Euro/m² angesetzt. Die IHK verweist auf 
eine durchschnittliche Flächenproduktivität von 
7.000 Euro/m² in der Media/Saturn-Gruppe. Hier-
bei ist allerdings zu berücksichtigen, dass es 
innerhalb der Media/Saturn-Gruppe große Unter-
schiede zwischen den einzelnen Filialen gibt und 
z.B. die Innenstadtfiliale in der Hannoveraner 
Innenstadt leistungsstärker einzustufen ist als die 
Filiale in Altwarmbüchen. Die angesetzte Raum-
leistung spiegelt zudem auch das Techniksorti-
ment der übrigen Anbieter wider. Schließlich gilt 
auch in dieser Warengruppe, dass die errechne-
ten Auswirkungen so gering sind, dass auch bei 
Ansatz einer höheren Flächenproduktivität die 
Verträglichkeit nicht in Frage zu stellen wäre. 
 

  In der Warengruppe Bekleidung/Textilien, Schu-
he/Lederwaren legen die Gutachter eine Flä-
chenproduktivität von 2.500 bis 2.600 Euro/m² 
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zugrunde. Die IHK hält hier einen Wert von 3.000 
Euro für realistischer. Diese Einschätzung wird 
nicht geteilt. Durch die Festsetzungen des Be-
bauungsplans, die überwiegend nur großflächige 
Ladeneinheiten erlauben, wird der Fachmarkt-
zentrumscharakter des Objektes sichergestellt. 
Dementsprechend wird auch von fachmarkttypi-
schen Flächenproduktivitäten ausgegangen. 
  
Die von den Gutachtern angesetzten Werte sind 
dabei im Sinne der Worst Case-Betrachtung eher 
noch überzeichnet, und zwar aus folgenden 
Gründen: 
- Die großflächigen Märkte können - für ver-

kehrsorientierte Fachmarktzentren unüblich - 
ganz überwiegend nur als zweigeschossige, 
intern erschlossene Läden realisiert werden 
(sofern nicht insgesamt weniger Fläche reali-
siert wird). Ober- und Untergeschosse wer-
den aber von den Kunden erfahrungsgemäß 
weniger gut angenommen und schwächer 
frequentiert als Flächen im Erdgeschoss, 
was die Umsatzerwartung verringert. 

- Sollten tatsächlich Bekleidungs- und Schuh-
anbieter in der im Worst Case angenomme-
nen Größenordnung angesiedelt werden, so 
wäre auch ein erhöhter Wettbewerb zwi-
schen den Anbietern im Objekt zu erwarten. 
Da die Festsetzungen des Bebauungsplans 
einen fast ausschließlich großflächigen An-
bietermix bedingen, werden viele gleichartige 
Anbieter vertreten sein, die in Konkurrenz 
zueinander stehen. 

- Bei der Umsatzschätzung wurde zudem un-
terstellt, dass die vom Vorhabenträger ge-
nannten, leistungsstarken Mieter gewonnen 
werden können und sie die aufgerufenen 
Umsätze gegenüber dem Wettbewerb tat-
sächlich durchsetzen können. Doch der an-
genommene Anbieterkreis umfasst auch sol-
che leistungsstarken Anbieter, die aus Gut-
achtersicht nur mit sehr geringer Wahr-
scheinlichkeit für ein fast ausschließlich 
fachmarktgeprägtes Einkaufszentrum zu ge-
winnen wären und eher in Shoppingcentern 
oder Innenstädten zu finden sind. Obwohl 
dies für die Umsatzschätzung als Worst Ca-
se angenommen wird, ist nicht damit zu 
rechnen, dass diese Anbieter sich tatsächlich 
am Fachmarktstandort Lahe-Altwarmbüchen 
ansiedeln werden, sondern dass sie durch 
Bekleidungsfachmärkte mit geringeren 
Raumleistungen ersetzt werden müssten und 
die Umsatzerwartung dann geringer ausfiele. 

 
Insofern ist die Umsatzerwartung, die den Be-
rechnungen in dem Gutachten zugrunde liegt, 
keinesfalls zu defensiv, sondern erscheint eher 
zu hoch gegriffen. Schließlich sei angemerkt, 
dass die maximal zulässige Verkaufsfläche für 



h
an

1
2

9
 1

2
0

60
5

 A
b

w
äg

u
n

g 
fr

ü
h

z-
B

et
e

ili
gu

n
g.

d
o

c 

 

 

Planungsbüro Petersen 
Am Uhrturm 1-3   |  30519 Hannover 
fon 0511 838 73 62 | mailbox@pbp-hannover.de 

Stand: 05.06.2012 

 

Nummer 

Stadt Hannover - B-Plan Nr. 1369 – 2. Änderung  
„Einkaufszentrum Altwarmbüchen“ 
Auswertung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 (1) 
BauGB) sowie der Behörden und sonst. TÖB (§ 4 (1) BauGB) 

eingegangene Stellungnahme Abwägungs- und Beschlussvorschlag 

 

 

34 

diese Warengruppe als Konsequenz aus dem 
Ergebnis der Verträglichkeitsanalyse einge-
schränkt wurde und die Berechnungen im Gut-
achten auch vor diesem Hintergrund eine Worst 
Case-Betrachtung darstellen. 
 

   

15.5 Die Festschreibung der Sortimente Beklei-
dung/Textilien, Schuhe/Lederwaren auf eine 
maximale Verkaufsfläche von 19.985 m2 (ent-
sprechend 45 % der maximal möglichen Ver-
kaufsfläche) verleiht einerseits zwar mehr Pla-
nungssicherheit für Innenstadt-Leitsortimente als 
bisher. Anderseits bleibt der enorme Umfang 
dieser Sortimente, der zudem von den außerhalb 
der betrachteten Bebauungspläne liegenden, 
aber noch dem Fachmarktzentrum zuzurechnen-
den Angeboten ergänzt wird und ein Vielfaches 
der Angebote in diesen Sortimenten in einzelnen 
Mittelzentren beträgt, kritisch zu bewerten.  
 
In Anerkennung des bestehenden Baurechts für 
eine Gesamtverkaufsfläche von potenziell 44.000 
m2 mit innenstadtrelevanten Sortimenten sind die 
geplanten zentrenrelevanten Bestandteile des 
Planvorhabens insgesamt als zentrenschädlich 
anzusehen. Demnach ist einer Variante mit dem 
geringstmöglichen Anteil an innenstadtrelevanten 
Sortimenten den Vorzug zu geben. 
 
Insofern wäre zumindest die als Variante 1 skiz-
zierte Nutzungsstruktur (mit bis zu 40.000 m2 
Möbelhaus und bis zu 24.000 m2 Einkaufszent-
rum) unter möglichst weitgehender Einbeziehung 
der vorhandenen Angebote bzw. Nutzungsfor-
men vorzuziehen. 
 
Grundsätzlich bleiben bei Umsetzung der Pla-
nungen die Lasten und die Risiken der künftigen 
Entwicklung am Standort Altwarmbüchen auch 
weiterhin potenziell auf die anderen Städte und 
Gemeinden in der Region verteilt: Der Gemeinde 
Isernhagen am Standort Altwarmbüchen wird das 
Recht zur Ansiedlung von umfangreichen groß-
flächigen Einzelhandelseinrichtungen, z. T. über 
bestehende Schwellenwerte hinweg und ohne 
maßgebliche Beschränkungen, zugestanden. 
Erschwerend kommt hinzu, dass bei Nichtumset-
zung bzw. bei Aufgabe der Nutzungsvariante 1 
(Möbelhaus mit 40.000 m2 VKF und 24 000 m2 
VKF für freie Sortimente) auch die gesamte dafür 
vorgehaltene Verkaufsfläche von 44.000 m2 
gemäß Nutzungsvariante 2 (wieder) fast unein-
geschränkt für zentrenrelevanten Einzelhandel 
zulässig ist. 
 
 

Die vorgebrachten Bedenken werden zurückge-
wiesen. Hierzu ist folgendes anzumerken: 
 
Insgesamt wurde mit dem GfK-Gutachten nach-
gewiesen, dass die vorliegende Planung weder 
mit der Variante 1 noch mit der Variante 2 
schädliche Auswirkungen auf die untersuchten 
Zentren hat. Da aber die errechneten Umvertei-
lungsquoten für die Sortimente Beklei-
dung/Textilien, Schuhe/Lederwaren bei der Va-
riante 2 zwischen 0,7 und 11,2 % und somit 
punktuell leicht oberhalb der vielfach zur Bewer-
tung der Verträglichkeit herangezogenen 10 %-
Schwelle liegen, ist die Begrenzung der Ver-
kaufsflächen für die Sortimente Beklei-
dung/Textilien, Schuhe/Lederwaren auf 45 % 
der VK erfolgt, mit der Zielsetzung, eine Umver-
teilungsquote von weniger als 10 % zu sichern 
und damit mögliche Auswirkungen auf benach-
barte Zentren für diese Warengruppen auf jeden 
Fall zu vermeiden. Weitere Begrenzungen für 
einzelne Warengruppen und Sortimente sind 
nicht erforderlich. 
 
Die Region Hannover stellt in ihrer raumordneri-
schen Beurteilung im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB ausdrücklich 
fest,  
 
- dass die beabsichtigten Änderungen der 

beiden vorliegenden und raumordnerisch zu 
beurteilenden Bebauungspläne Nr. 1369 – 
2. Änderung der LHH und dem angrenzen-
den B-Plan Nr. 2/197 der Gemeinde Isern-
hagen die Überbaubarkeit des Grundstü-
ckes betreffen und  

- dass die beiden B-Pläne mit ihren Festset-
zungen im Rahmen der regionalplaneri-
schen Festlegung zum „herausgehobenen 
Fachmarktstandort mit regionaler Bedeu-
tung" Lahe-Altwarmbüchen bleiben und  

- deshalb an die Ziele der Raumordnung an-
gepasst sind. 

 
Eine Betrachtung und Untersuchung des ge-
samten Fachmarktzentrums über die beiden 
Bebauungspläne hinaus ist somit nicht erforder-
lich. 
 
Außerdem würde eine Zurücknahme der Nut-
zungsmöglichkeiten hinter das derzeit geltende 
Baurecht zu Schadenersatzansprüchen des 
Eigentümers führen. Auf der Grundlage der be-
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stehenden Bebauungspläne liegt bereits ein 
genehmigter Bauantrag vor. Die Umsetzung ist 
bisher nicht erfolgt, da jetzt für die Anordnung 
der Baumassen auf dem Grundstück ein ande-
res Konzept verfolgt wird, bei dem die Anord-
nung einer zentralen Grundstückszufahrt mit 
zentralen Stellplatzflächen ermöglicht wird. Da-
mit wird nicht nur die städtebauliche Situation, 
sondern insbesondere auch die Funktionsfähig-
keit der Opelstraße verbessert und die Ver-
kehrssicherheit für die Kunden und Beschäftig-
ten erhöht.  
 

   

15.6  Fazit: 
Im Plangebiet bleibt die Grundproblematik, die 
von der IHK auch in der Vergangenheit schon 
mehrfach kritisiert wurde, mit der vorgelegten 
Überplanung leider grundsätzlich erhalten:  
 
Weniger die Höhe der maximal zulässigen Ver-
kaufsfläche als vielmehr die uneingeschränkte 
Zulässigkeit des Einzelhandels auf der Verkaufs-
fläche von maximal 44.000 m2 im Geltungsbe-
reich der o. g. Bebauungspläne stellt das eigent-
liche raumordnerische und städtebauliche Prob-
lem des Einzelhandelsstandortes Altwarmbüchen 
dar. 
 
Es ist bedauerlich, dass es auch im Rahmen 
dieser Bebauungsplanänderungen im Sinne ei-
nes gegenseitigen Interessensausgleiches (zwi-
schen den Interessen der Gemeinde Isernhagen, 
der Stadt Hannover, des Flächeneigentümers 
und der betroffenen Umlandkommunen) erneut 
nicht gelingt, das bestehende Konfliktpotenzial im 
Geltungsbereich der Bebauungspläne zukunfts-
gerichtet zu entschärfen. 
 
Wir fordern deshalb für den Geltungsbereich der 
hier vorgelegten Bebauungspläne weiterhin sor-
timentsbezogene, städtebaulich und raumordne-
risch abgestimmte textliche Festsetzungen zu 
Verkaufsflächengrößen für die zentrenrelevanten 
Warengruppen. Hierbei ist nach unserer Auffas-
sung - unter Beachtung der bisherigen Bestands-
situation - auch eine Reduzierung der Gesamt-
verkaufsfläche für Fachmärkte mit einem (über-
wiegend) zentrenrelevanten Kernsortiment erfor-
derlich. Dieses würde die raumordnerische und 
städtebauliche Zulässigkeit bzw. Verträglichkeit 
vor allem im Hinblick auf die Nachbarkommunen 
und die Innenstadt von Hannover deutlich ver-
bessern helfen. 
 

 
Das Fazit fasst die wesentlichen Inhalte der 
vorgebrachten Bedenken zusammen. Um Wie-
derholungen zu vermeiden, wird auf die Abwä-
gungen zu den Pkt. 15.0 bis 15.5 verwiesen. 

   

15.7 Darüber hinaus ist unbedingt sicherzustellen, 
dass die Einzelhandelsentwicklung in den Gel-
tungsbereichen der benachbarten Bebauungs-
pläne auf dem Gebiet der Gemeinde Isernhagen 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. Allerdings betrifft sie die Bauleitplanung 
der Gemeinde Isernhagen. Eine Abwägung 
durch die LHH ist hier nicht möglich. 
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auf ihr gegenwärtig zulässiges Potenzial gehalten 
und Ausweitungstendenzen konsequent vermie-
den werden. In diesem Zusammenhang weisen 
wir ausdrücklich auf das Einzelhandels- und 
Zentrenkonzept der Gemeinde Isernhagen hin, 
das auch genau dieses restriktive Vorgehen bei 
der Ansiedlung von zentrenrelevantem Einzel-
handel vorsieht. 
 

   

16.0 Handwerkskammer Hannover 
Schreiben vom 22.05.2012 
 
Beiliegend senden wir Ihnen unsere Stellung-
nahme zu o.g. Bauleitplanung der Gemeinde 
Isernhagen, die ebenfalls die Bauleitplanung der 
Landeshauptstadt Hannover berührt, zur Kennt-
nis. 
 

 

16.1 Schreiben an die Gemeinde Isernhagen 
vom 22.05.2012 
 
Wir bedanken uns für die Zusendung der o. g. 
Planunterlagen und begrüßen explizit den Aus-
schluss eines FOC im Plangebiet. In diesem 
Zusammenhang verweisen wir aber auch auf 
unsere Stellungnahme vom 2. Dezember 2004 
zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2/149 
der Gemeinde Isernhagen. 
 

 
 
 
Die positive Stellungnahme zum Ausschluss 
eines FOC wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Stellungnahme vom 2.12.2004 zum Be-
bauungsplan Nr. 2/149 – 2. Änd. der Gemeinde 
Isernhagen liegt bei der Stadt Hannover nicht 
vor. Eine Abwägung hierzu ist deshalb nicht 
möglich.  
 

   

16.2 Nach wie vor sehen wir allerdings einen zusätzli-
chen Bedarf an Verkaufsfläche in der Region 
Hannover für nicht unbedingt zwingend erforder-
lich, aus unserer Sicht ist der Verkauf wohl eher 
gedeckt, zumal in den letzten Jahren weitere 
Zentren mit Marktfunktion in der Stadt Hannover 
und den Umlandgemeinden entstanden sind. 
 

Zur Einschätzung der Handwerkskammer zu 
dem Bedarf an zusätzlichen Verkaufsflächen 
sind folgende Aspekte anzumerken: 
 
Mit dem Bebauungsplan 1369 – 2. Änderung der 
LHH und dem angrenzenden B-Plan Nr. 2/197 
der Gemeinde Isernhagen werden insgesamt 
nicht mehr Verkaufsflächen ermöglicht, als be-
reits heute mit den rechtskräftigen Bauleitplänen 
der beiden Kommunen zulässig sind. Dies gilt 
auch für die Regelungen hinsichtlich der beiden 
Varianten zur Realisierung eines großen Ein-
kaufszentrums oder alternativ eines kleineren 
Einkaufszentrums mit einem Möbelmarkt.  
 
Vielmehr werden im Vergleich zum geltenden 
Planungsrecht u.a. mit der textlichen Festset-
zung § 2 Nr. 1c  zulässige Warengruppen (Be-
kleidung/Textilien, Schuhe/ Leder) in ihrer flä-
chenmäßigen Ausdehnung auf maximal 45% 
der zulässigen Verkaufsfläche eingeschränkt, 
um nachteilige Auswirkungen für die Nachbar-
gemeinden und deren Zentren zu vermeiden. 
 
Mit den vorliegenden Ergebnissen der Studie 
der GfK wird die Verträglichkeit nachgewiesen 
und auch die Region Hannover stellt in ihrer 
raumordnerischen Beurteilung im Rahmen der 
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frühzeitigen Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB 
ausdrücklich fest, dass die beabsichtigten Ände-
rungen der beiden vorliegenden und raumordne-
risch zu beurteilenden Bebauungspläne Nr. 
1369 – 2. Änderung der LHH und dem angren-
zenden B-Plan Nr. 2/197 der Gemeinde Isern-
hagen die Überbaubarkeit des Grundstückes 
betreffen und mit ihren Festsetzungen im Rah-
men der regionalplanerischen Festlegung zum 
„herausgehobenen Fachmarktstandort mit regi-
onaler Bedeutung" Lahe-Altwarmbüchen blei-
ben. Die Planung ist deshalb an die Ziele der 
Raumordnung angepasst. 
 
Darüber hinaus würde eine Reduzierung der 
zulässigen Verkaufsflächen zu Schadenersatz-
ansprüchen des Eigentümers führen, der über 
eine gültige Baugenehmigung verfügt.  

   

16.3 Abschließend merken wir an, dass gewährleistet 
sein muss, dass, sollte das Möbelhaus der 
Kannibalisierung zum Opfer fallen, diese 40.000 
m2 Verkaufsfläche (VF) nicht den 24.000 m2 VF 
für freie Sortimente zugeschlagen werden. 
 

Der Bebauungsplan der Stadt Hannover und 
auch der angrenzende Bebauungsplan der Ge-
meinde Isernhagen treffen hierzu eindeutige 
Regelungen.  
 
Die 40.000 m² Verkaufsfläche sind nur zulässig 
für ein Möbelhaus. Würde das errichtete Ge-
bäude nicht als Möbelhaus genutzt werden, 
würde auch der Rechenfaktor 0,5 für die Ermitt-
lung der zulässigen Verkaufsfläche entfallen und 
es dürften dann nur 20.000 m² als Verkaufsflä-
che genutzt werden. Der Rest würde als Leer-
fläche ungenutzt oder als Lagerfläche räumlich 
abgetrennt werden müssen. 
 
Insgesamt ergibt sich somit trotz der vorge-
brachten Bedenken keine Änderung der Pla-
nung. 
 

   

17.0 PLEdoc GmbH 
Schreiben vom 11.05.2012 
 
von der Open Grid Europe GmbH, Essen, und 
der GasLINE GmbH & Co. KG, Straelen, sind wir 
mit der Wahrnehmung ihrer Interessen im Rah-
men der Bearbeitung von Fremdplanungsanfra-
gen und öffentlich-rechtlichen Verfahren beauf-
tragt. 
 
Die uns mit Ihrer obengenannten Zuschrift über-
mittelten Planunterlagen senden wir Ihnen als 
Anlage zurück. Im Bebauungsplan ist bereits die 
Leitungsführung der Ferngasleitung einschließ-
lich des zugehörigen Schutzstreifens erforderli-
chen Umfang lagerichtig dargestellt worden. Die 
Leitung liegt in einem 10 m breiten Schutzstreifen 
(5 m links und rechts der Leitungsachse). 
 
Zur weiteren Information erhalten Sie die Be-
standsunterlagen (Bestands- und Katasterpläne) 

 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die textlichen Festsetzungen werden durch eine 
nachrichtliche Übernahme zur Ferngasleitung 
Nr. 66 ergänzt. 
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der Ferngasleitung. Die Höhenangaben in den 
Längenschnitten der Ferngasleitung beziehen 
sich auf den Verlegungszeitpunkt. Zwischenzeit-
liche Niveauänderungen wurden nicht nachge-
tragen. 
 
Die Darstellung der Ferngasleitung ist sowohl im 
Bebauungsplan als auch in den Bestandsunter-
lagen nach bestem Wissen erfolgt. Gleichwohl ist 
die Möglichkeit einer Abweichung im Einzelfall 
nicht ausgeschlossen. 
 
In der Planzeichenerklärung (Anlage 3a) wird die 
Ferngasleitung als unterirdische Versorgungslei-
tung aufgeführt. Wir bitten Sie auch in den textli-
chen Festsetzungen (Anlage 3c und 3d) auf die 
Ferngasleitung hinzuweisen. 
 
Als Anlage fügen wir ein Merkblatt der Open Grid 
Europe GmbH zur Aufstellung von Fläche-
nnutzungsplänen und Bebauungsplänen bei. Die 
dort gemachten Anmerkungen sind grundsätzlich 
zu berücksichtigen. 
 
Abschließend teilen wir Ihnen mit, dass im Be-
reich des Bebauungsplans Kabelschutzrohranla-
gen der GasLiNE GmbH & Co. KG nicht vorhan-
den sind. 
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 Bürgerinnen und Bürger / Öffentlichkeit 
 

 

18.0 Herr Engelking 
Schreiben vom 11.04.2012 
 
Anbindung des EKZ Altwarmbüchen an den 
ÖPNV: 
 
Bei der Überprüfung des Integrationsgebotes 
gehen Sie auf die Anbindung des EKZ an den 
ÖPNV ein.  
 
Ich möchte anmerken, dass die Anbindung des 
EKZ für Bewohner des Naheinzuggebietes in 
Hannover-Bothfeld durch die Zuordnung der 
Haltestellen der Linie 631 in diesem Bereich zu 
verschiedenen Tarifzonen gehemmt wird. Die 
letzte Haltestelle in der hannoverschen Tarifzo-
ne ist die Haltestelle "An den Deichwiesen". Die 
Haltestellen "Franz-Steineke-Weg", 
"Varrelheide" und "Varrelheidering" liegen alle-
samt an der Stadtgrenze aber immer noch auf 
dem Stadtgebiet der Landeshauptstadt Hanno-
ver, werden aber der Tarifzone Umland zuge-
ordnet. Dies sorgt dafür, dass bei der Fahrt von 
Bothfeld zum EKZ ein zwei Zonen-Ticket bzw. 
eine zusätzliche Zone für Monatskarteninhaber 
gelöst werden muss. Aus eigener Erfahrung 
kann ich bestätigen, dass das EKZ auch bei 
kleineren Einkäufen mit dem Kfz angefahren 
wird.  
 
Ich empfehle daher im Rahmen der Neuordnung 
des Bebauungsplanes, die Zuordnung der o.g. 
Haltestellen zur Tarifzone Hannover (Ticket) 
bzw. Hannover 2 (Card) zu prüfen. Alternativ 
könnten die Haltestellen als so genannte Grenz-
haltestellen mit Zuordnung sowohl zur Tarifzone 
Hannover (2) und zur Tarifzone Umland dekla-
riert werden. Dies würde darüber hinaus den 
Individualverkehr entlasten. 
 
 

 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
Allerdings ist mit den geltenden Gesetzen im 
Rahmen der städtebaulichen Planungen eine 
Neuordnung der Tarifzonen des ÖPNV nicht 
möglich.  
 
Hierfür ist u.a. die ÜSTRA zuständig. 
 
Eine Berücksichtigung der vorgebrachten Anre-
gung ist somit nicht möglich. 
 




